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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzungen allgemein: 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
El. Leitf.   Elektrische Leitfähigkeit 
EPA   Environmental Protection Agency 
ges.   gesamt 
GOK   Geländeoberkante  
k.A.  keine Angaben 
k.S.m.  keine Summenbildung möglich, da alle Einzelparameter u.d.B. 
LAGA  Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
m u. GOK  Meter unter Geländeoberkante 
mNHN  Meter Normalhöhennull 
n.b.   nicht bestimmt 
n.n.  nicht nachgewiesen 
o.b.W.   ohne besondere Wahrnehmung 
OU  Orientierende Untersuchung 
u.d.B.  unter der Bestimmungsgrenze 
 

Abkürzungen Probenbezeichnung:  
M   Materialprobe 
MP   Mischprobe  

Abkürzungen Chemische Elemente/Verbindungen:  
As   Arsen 
B[a]p   Benzo(a)pyren  
BTEX  Summe Leichtflüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, 

Ethylbenzol, Xylol) 
Cd   Cadmium 
Cr   Chrom 
Cu   Kupfer 
Hg   Quecksilber 
LHKW   leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
MKW    unpolare Kohlenwasserstoffe, Mineralölkohlenwasserstoffe 
Ni   Nickel 
PAK 15  Summe der PAK nach EPA ohne Naphthalin 
PAK n. EPA  Summe der 16 PAK nach EPA 
PAK  polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
Pb  Blei 
PCB n. LAGA  polychlorierte Biphenyle: Summenbildung von 5 Leitkongenere gemäß LAGA 
PCP   Pentachlorphenol 
SM   Schwermetalle 
TOC   Total Organic Carbon = Gesamt-Kohlenstoff  
Zn   Zink 
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1 VERANLASSUNG 
 
Die Stadt Hamm, Technisches Immobilienmanagement, Gustav-Heinemann-Straße 10, plant 
Umbaumaßnahmen an der Selmigerheideschule, Auf der Horst 18, 59077 Hamm. 
 
Das Gebäude A1 der Selmigerheideschule, zwischen dem Gebäude A2 (Baujahr 1977) und 
dem Hausmeistergebäude (Baujahr 2000) gelegen, wurde 1958 errichtet. 
 
Geplant ist die Sanierung vorhandener Schad- bzw. Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, 
künstliche Mineralfasern (KMF) sowie PCB- und PAK-haltige Baustoffe. Mit Schreiben vom 
24.07.2025 wurde die Sakosta GmbH, Liststraße 50, 40470 Düsseldorf, von der Stadt Hamm 
mit den erforderlichen Schadstoffuntersuchungen sowie der Erstellung eines Sanierungs- 
und Entsorgungskonzepts beauftragt. 
 
1.1 Verwendete Unterlagen 
 
Neben den einschlägigen übergeordneten Gesetzes- und Regelwerken wurden 
insbesondere die im Folgenden angegebenen Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung 
verwendet. 
 

[1] Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in 
Gebäuden (Asbest Richtlinie). 

[2] Richtlinie für die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in 
Gebäuden (PCB-Richtlinie). 

[3] TRGS 519 Technische Regeln für Gefahrstoffe: Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder 
Instandhaltungsarbeiten. 

[4] TRGS 521 Technische Regeln für Gefahrstoffe: Abbruch-, Sanierungs-, und 
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle. 

[5] TRGS 524 Technische Regeln für Gefahrstoffe: Sanierung und Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen. 

[6] TRGS 551 Technische Regeln für Gefahrstoffe: Teer und andere Pyrolyseprodukte aus 
organischem Material. 

[7] TRGS 559 Technische Regel für Gefahrstoffe: Quarzhaltiger Staub, Ausschuss für 
Gefahrstoffe 

[8] TRGS 905 Technische Regeln für Gefahrstoffe: Verzeichnis krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe. 

[9] TRGS 910 Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen 
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[10] DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche (ehemals BGR 128: Berufs-
genossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: Kontaminierte 
Bereiche) 

[11] VDI 6202 Blatt 2 Schadstoffbelastete bauliche und technischen Anlagen; Erkundung 
und Bewertung; Grundlagen 

[12] VDI 6202 Blatt 3 Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen – Asbest – 
Erkundung und Bewertung 

[13] Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 23: Vollzugshilfe zur 
Entsorgung asbesthaltiger Abfälle 

[14] Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) 

[15] Arbeitsliste zur Einstufung von Abfällen in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle in 
NRW, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) – 
Grenzwertlisten 

[16] Gefahrstoffe: Verordnung zum Schutz von Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – 
GefStoffV)  

[17] Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV) 

[18] Verordnung über die Anforderung an die Verwertung und Beseitigung von Altholz 
(Altholz-Verordnung – AltholzV) 

[19] Grundrisspläne des Bestandsgebäudes, übermittelt durch den Auftraggeber 
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2 DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN 
 
Am 20.11.2025 und 27.11.2025 erfolgten die  Begehungen der Selmigerheideschule mit 
Begutachtung der schadstoffhaltigen Bauteile durch einen Sachverständigen der Sakosta 
GmbH. die Kernbohrungen erfolgten am 06.01.2026. 

Im Zuge der Begehung wurde übergeordnet folgendes, baustoffbedingtes Spektrum an 
Schadstoffen in der Bausubstanz der relevanten Gebäudebereiche begutachtet: Asbest, 
KMF, PCB, PAK und HSM. 

Zur ergänzenden Erkundung primärer und/oder sekundärer (herstellungsbedingter) 
Schadstoffbeaufschlagungen erfolgte eine Beprobung von exemplarischen sowie sensorisch 
auffälligen Baustoffen/Bauteilen mit geeigneten Entnahmegeräten (Handmeißel, Hammer, 
Spitzzange) als Einzelproben oder Mischproben. Die Materialproben wurden eindeutig 
beschriftet und bis zum Analysengang gekühlt und lichtgeschützt aufbewahrt. 
Rückstellproben und nicht analysierte Proben werden gemäß DIN EN ISO 17025 3 Monate 
gelagert und anschließend fachgerecht entsorgt. 

Die Untersuchungsergebnisse sind den Laborprüfberichten (mit Angabe der 
Analysenmethoden und Bestimmungsgrenzen) in Anlage 3 zu entnehmen, eine tabellarische 
Zusammenfassung der Analysenergebnisse befindet sich in Kapitel 3 bzw. ist dem 
Materialprobenverzeichnis in Anlage 4 zu entnehmen. 
Die Lage der Probenahmepunkte sind in den Plänen in Anlage 2 dargestellt. 

Im Rahmen der Begehung wurden insgesamt 38 Materialproben gem. Vorgaben der DIN 
17025  entnommen.  

Es wurde 1 Kernbohrung zur Erkundung der Bodenaufbauten durchgeführt. Kernbohrung im 
Wandbereich sowie eine Untersuchung des Dachaufbaus einhergehend mit einer Öffnung 
des Daches erfolgten nicht. Eine detaillierte raumweise Beschreibung des Gebäudeaufbaus 
(Boden, Decken, Wände) ist nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Allgemein sind aus fachtechnischer Sicht zu der durchgeführten ergänzenden 
Gebäudeschadstofferkundung folgende Anmerkungen zu treffen: 
Die Begehungen wurden durch Gutachter mit langjähriger Erfahrung (u.a. Sachkundige 
gemäß TRGS 519) durchgeführt. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
komplexe und sich kleinräumig ändernde Bauwerkskonstruktionen (Umbauten, komplexe 
Geschossdecken etc.) vorliegen. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass im Zuge von Bauteilöffnungen (Wand- und 
Deckenbauteilen etc.) eventuell weitere versteckte Schadstoffe angetroffen werden können, 
die im Zuge der durchgeführten Untersuchungen mittels Handwerkzeugen nicht erreichbar 
waren. 

Hinweis: Mit Veröffentlichung der VDI 6202/3 /12/ geht die Festlegung zur Asbestfreiheit von 
Gebäuden oder Bauteilen mit einem hohen analytischen Aufwand zur statistischen 
Absicherung der ermittelten Ergebnisse einher.  

Hinweis 2: Frühere Schadstoffuntersuchungsberichte der Wessling GmbH am 08.05.2013 
wurden in die Bewertung dieses Berichts einbezogen und sind als Anlage 8 dokumentiert. 
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Hinweis 3: Mit Veröffentlichung der VDI 6202, Blatt 3, zur Erkundung und Bewertung von 
Asbest, geht die Festlegung zur Asbestfreiheit von Gebäuden oder Bauteilen mit einem 
hohen analytischen Aufwand zur statistischen Absicherung der ermittelten Ergebnisse 
einher. Die sich aus den durchgeführten Untersuchungen ergebenden Aussagesicherheiten 

zur Asbestfreiheit geben wir in dem vorliegenden Bericht getrennt nach Materialität an.  

Neben den untersuchten asbesthaltigen Baustoffen bestehen grundsätzlich weitere Risiken 
bzgl. der Verwendung von asbesthaltigen Schalungsankerhülsen und Abstandshaltern in 

Betonbauteilen im Gebäude.  

Diese Baustoffe sind im Zuge der Erkundung gar nicht oder nur sehr punktuell identifizierbar, 
da diese Produkte in der Regel überdeckt sind und nicht symmetrisch verwendet wurden. 
Die Sakosta GmbH kann für diese Produkte und den daraus resultierenden Risiken keine 
Haftung übernehmen. Sofern der Auftraggeber zu den Punkten Schalungsankerhülsen und 
Abstandshaltern eine Aussage benötigt (vor allem im Falle eines geplanten Rückbaus) sind 
hierfür gesonderte Untersuchungen mit großflächiger Freilegung von Rohbetonflächen 

notwendig. 

Die Sakosta GmbH weist darauf hin, dass zur Erarbeitung dieses Berichtes ein hiervon 
abweichender Untersuchungsumfang gewählt und beauftragt wurde.  

Es wurden nicht an sämtlichen Verdachtsstellen in allen Teilbereichen Materialproben 
hinsichtlich Baustoffen mit geringen Massenanteilen an Asbest (Putze/Fliesenkleber/ 
Spachtelmassen) entnommen. Die Bewertung der Asbesthaltigkeit beruht auf der Bildung 
und Auswertung von Mischproben. 
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3. ERGEBNISSE DER SCHADSTOFFUNTERSUCHUNGEN 
 
Nachstehend erfolgt eine schadstoffbezogene Darstellung der vorliegenden analytischen 
Ergebnisse sowie von visuell festgestellten, potenziell schadstoffhaltigen Materialien und 
deren relativer Lage im Gebäude.  
 
Die jeweiligen Bewertungsgrundlagen sind der Anlage 7 zu entnehmen. 
 
 

3.1 Untersuchungsergebnisse, Kurzbewertung der Ergebnisse 
 

Im nachfolgenden Kapitel 3.2 erfolgt eine schadstoffbezogene Darstellung der vorliegenden 
analytischen Ergebnisse sowie von visuell festgestellten, potenziell schadstoffhaltigen 
Materialien. Die Lagen der Probennahmepunkte sind den Plänen in der Anlage 2 zu 
entnehmen. Analysen, Messmethoden und Bestimmungsgrenzen sind in den Prüfberichten 
in der Anlage 3 einzusehen. Die Probenbeschreibungen inklusive Probenahme-Fotos sind 
dem Materialprobenverzeichnis in der Anlage 4 zu entnehmen. Frühere 
Schadstoffuntersuchungsberichte sind im Anlage 8 zu entnehmen. 
 
Tabelle 1: Ergebnisse der Laboranalysen von Einzel- und Mischprobenanalyse 

Proben-

bezeichnung 
Lokalität Material Parameter 

Analysen- 

ergebnis 

M1/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Mauerwand / 
Ziegelwand Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M2/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP8/A1) 

Mauerwand Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M3/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP8/A1) 

Mauerwand Anstrich 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M4/A1/KG/K4 

(untersucht als 

MP8/A1) 

Mauerwand Anstrich 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M5/A1/KG/K4 

(untersucht als 

MP8/A1) 

Mauerwand Anstrich 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 

nachgewiesen 

M6/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP7/A1) 

Betonboden Anstrich 
Asbest 0,001%, 

PCB, SM 

kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PCB: 0,1 mg/kg, Blei:25 

mg/kg 
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Proben-

bezeichnung 
Lokalität Material Parameter 

Analysen- 

ergebnis 

M7/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP7/A1) 

Betonboden Anstrich 
Asbest 0,001%, 

PCB, SM 

kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PCB: 0,1 mg/kg, Blei :25 

mg/kg 

M8/A1/KG/K4 

(untersucht als 

MP7/A1) 

Betonboden Anstrich 
Asbest 0,001%, 

PCB, SM 

kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PCB: 0,1 mg/kg, Blei: 25 

mg/kg 

M9/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP6/A1) 

Fensterrahmen Fensterkitt 

VDI 3866/5 + HV 

(0,1M%) 

 

kein Asbest 

nachgewiesen 

M10/A1/KG/K3 

(untersucht als 

MP6/A1) 

Fensterrahmen Fensterkitt 

VDI 3866/5 + HV 

(0,1M%) 

 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M11/A1/KG/K3 Gipskartonwand 
Spachtelmasse

, Pappe, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M12/A1/KG/K3 
Fliesenboden-

Ziegel 
Fugenfüller 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M13/A1/KG/K3 Rohrummantelung 
Anstrich, 

pappe, Putz 

Asbest 0,001%, 

PCB 

 

Kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PCB: 1,25 mg/kg 

M14/A1/KG/K4 

(untersucht als 

MP6/A1) 

Fensterrahmen Fensterkitt 
VDI 3866/5 + HV 

(0,1M%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M15/A1/KG/K1 

(untersucht als 

MP5/A1) 

Mauerwand Anstrich, Putz Asbest 0,001% 
kein Asbest 

nachgewiesen 

M16/A1/KG/K1 

(untersucht als 

MP5/A1) 

Mauerwand Anstrich, Putz Asbest 0,001% 
kein Asbest 

nachgewiesen 

M17/A1/KG/K1 

(untersucht als 

MP5/A1) 

Mauerwand Anstrich, Putz Asbest 0,001% 
kein Asbest 

nachgewiesen 

M18/A1/KG/K1 Fliesenboden Fliesen 
Asbest 0,001%, 

PAK 

Kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PAK: 9,28 mg/kg 

M19/A1/KG/K1 Fliesenboden Fugenfüller Asbest 0,001% 
kein Asbest 

nachgewiesen 
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Proben-

bezeichnung 
Lokalität Material Parameter 

Analysen- 

ergebnis 

M20/A1/EG/A1 Fusleiste 
Anstrich 

dunkelbraun 
Asbest 0,001%, 

PCB 

Kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PCB: 342,4 mg/kg 

M21/A1/EG/A1 Bodenbelag 

Kleber und 

Ausgleich-

masse 

Asbest 0,001%, 

PCB 

Chrysotil Asbest 
nachgewiesen/PCB: 

n.n. 

M22/A1/EG/A1 Bodenbelag Lineolium 

Asbest 

(NWG: 

0,1 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M23/A1/EG/A1 

(Rückstellprobe) 
Mauerwand Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

M24/A1/EG/Flur Treppenfliesen Fugenfüller 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M25/A1/EG/A2 

(Rückstellprobe) 
Mauerwand Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

M26/A1/EG/Flur 

(Rückstellprobe) 
Heizungsnische Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

M27/A1/EG/Fas

sade 
Fassade Anstrich 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M28/A1/EG/Fas

sade 
Metallregenrohr Anstrich 

Asbest 0,001%, 

PAK 

Kein Asbest 

nachgewiesen/ 
PAK: 47.668,5 mg/kg 

M29/A1/EG/Fas

sade 
Fassade Anstrich 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 

nachgewiesen 

M54/A1/DG Dachbalken Holz HSM 
n.n. 

 

M55/A1/DG Gipsverkleidung 

Gipskaronplatte

, 

Spachtelmasse 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

 

M56/A1/DG 

M57/A1/OG/Flur 

Rohr-

ummantelung 

 

Anstrich, Gips, 

Pappe 

Anstrich, 

Feinputz,  

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Proben-

bezeichnung 
Lokalität Material Parameter 

Analysen- 

ergebnis 

M57/A1/OG/Flur Decke Anstrich, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M58/A1/OG/A6 Decke 

Anstrich, 

Anstrich, 

Feinputz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

 

 

M59/A1/OG/Flur 

 

Decke 

Anstrich, 

Anstrich, 

Feinputz, Putz 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

M60/A1/OG/Flur Fusleiste 
Anstrich 

hellbalu 

Asbest 0,001%, 

PCB 

 Asbest nachgewiesen/ 
PCB: 329,85 mg/kg 

M73/A1/EG/ 

Selmizimmer 
PVC-Bodenbelag 

Kleber, 

Aussgleich-

masse, 

Schwarz-

anstrich 

Asbest 0,001%, 

PAK 

Chrysotil Asbest 
nachgewiesen 

M74/A1/EG/ 

Selmizimmer 
PVC-Bodenbelag Leichtbeton PAK PAK: 1,798 mg/kg 

k.S.m. = keine Summenbildung möglich, da Einzelparameter u.d.B.   

u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze 
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3.2 Zusammenfassende Beurteilung der Untersuchungsergebnisse 

Die Gebäudeschadstoffuntersuchung ergab zusammenfassend folgende Erkenntnisse: 

Asbest: 

 
• Einlagen in Feuerschutztüren mit Baujahr vor 1993 im allen Geschossen. 

• Dichtungen an den Flanschverbindungen der Technikanlage(Rohrleitungen in 
Kellergeschoss).( 7 Stk) 

 
• Dichtungen an Flanschverbindungen der Heizungsleitungen in allen Geschossen.(15 

Stk) 
 

• PVC-Kleber(Schwarz) und Ausgleichmasse unter  Orange PVC- Bodenbealg Proben: 
M21/A1/EG/A1 und M73/A1/EG/Selmizimmer sowie den früheren 
Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 05/2013). 
 

• Der Anstrich und der Putz der Massivwände im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 
sind gemäß den früheren Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 
05/2013). 
 

 

• Die hellblaue Fußleiste in  allen Geschossen (Probe M60/A1/OG/Flur). 
 

 

Bewertung: 

 
• Im Rahmen der Schadstoffuntersuchungen wurden im Gebäude A1 im Erdgeschoss 

sowie im 1. Obergeschoss in einzelnen Räumen asbesthaltige Bodenbeläge 
festgestellt,(PVC-Kleber und Ausgleichsmasse). Aufgrund der Gleichartigkeit der 
Bodenbeläge kann analog geschlossen werden, dass auch die Bodenbeläge in den 
übrigen Räumen dieses Gebäudeteils als asbesthaltig einzustufen sind. 

 
• Außerdem sind die Holzfußleisten(hellblau) im allen Geschossen im Raumen und 

Flur als asbesthaltig einzustufen. 
 

• Der Anstrich und der Putz der Massivwände im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 
sind gemäß den früheren Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 
05/2013). 
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Hinweis: Diese Feststellung bezieht sich nicht auf die Anstriche und Putze der 
Decken im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss sowie nicht auf die Anstriche von 
Decken und Wänden im Kellergeschoss und Dachstuhl. 

 
• Einlagen in Feuerschutztüren mit Baujahr vor 1993 in allen Geschossen (ca.5 Stk). 

Alle Feuerschutztüren mit Baujahr 1993 oder ohne angegebenes Baujahr wurden als 
asbesthaltig eingestuft. 

 
• Dichtungen an Flanschverbindungen der Heizungsleitungen in allen 

Geschossen.(ca.15 Stk) 
•  

Bei den Heizungsleitungen handelt es sich um Rohrverbindungen, die über Flansche 
zusammengehalten werden. Die Dichtungen zwischen diesen Flanschen dienen 
dazu, Leckagen zu verhindern. Aufgrund des Baujahres des Gebäudes und des 
optischen Befunds ist davon auszugehen, dass diese Dichtungen je nach Baujahr 
und Material Asbest enthalten. 

 
Bei Arbeiten an den asbesthaltigen Produkten sind die entsprechenden Vorschriften der 
TRGS 519 bzw. Asbest-Richtlinie zu beachten und umzusetzen. Die Entsorgung erfolgt unter 
dem Abfallschlüssel AVV 170605* als Gefahrstoff. 

 

Künstliche Mineralfasern („alte Mineralwolle“, WHO-Fasern und KI ≤ 30 / Kategorie 1b 
gem. Gefahrstoffverordnung): 

• KMF-haltige Deckenplatten(Abhangdecken) (in der Räumen in allen Geschossen 
außer Dachstuhl)-optischer Befund. 

• KMF-haltige Dämmung in Wand- und Bodenbereich (Decken im Dachstuhl und ein 
parr Gipskartonwände)-optischer Befund. 

• KMF-Isolierungen an Rohrleitungen (Rohrummantelungen) im Kellergeschoss und 
Dachstuhl und Wassertanken im Dachstuhl.- optischer Befund. 

• KMF-Isolierung  im Kellergeschoss im Technische Anlagen - optischer Befund. 
 

Bewertung: 

Aufgrund des angenommenen Einbaualters (1958) sind alle oben genannten KMF-haltigen 
Materialien als „alte“ Mineralwollprodukte (lungengängige WHO-Fasern, Kategorie 1b) 
einzustufen. Bei Eingriffen oder Rückbaumaßnahmen sind die Vorgaben der TRGS 521 zu 
beachten und umzusetzen. Die Entsorgung erfolgt unter dem Abfallschlüssel AVV 170603* 
als Gefahrstoff. 
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PCB-haltige Baustoffe: 

Im Rahmen der Schadstoffuntersuchungen wurden im Gebäude folgende PCB-haltige 
Baustoffe nachgewiesen: 

 

• Die Holzfußleisten(hellblau, dunkelbraun, blau-grün) sind im allen Geschossen im 
Raumen und Flur als PCB-haltig einzustufen. Proben: M20/A1/EG/A1 und 
M60/A1/OG/Flur 

 
• Nicht untersucht wurden die Kondensatoren der Lampen mit Leuchtstoffröhren im 

Kellergeschoss. Hier ist baujahrsbedingt mit dem Vorhandensein von PCB-haltigen 
Kondensatoren zu rechnen. 

   

Bewertung: 

Die Holzfußleisten (hellblau, dunkelbraun, blau-grün) in allen Geschossen weisen PCB-
Gehalte von 342,4 mg/kg auf. Für diese Räume sowie die angrenzenden Bereiche wird 
daher eine Messung der PCB-Konzentration in der Raumluft empfohlen. 

Der einzuhaltende Grenzwert beläuft sich hierfür auf 300 ng/m³. Bei Überschreitung des 
Grenzwertes sind die fußleisten im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahmen zu sanieren.  
 
Materialien mit Gehalten > 50 mg/kg PCBges.sind bei der Entsorgung als gefährlicher Abfall 
einzustufen und einer Beseitigung zuzuführen. 
 

PAK-haltige Baustoffe: 

Im Zuge der Gebäudeschadstoffuntersuchung wurden  folgende bituminöse Baustoffe 
identifiziert: 
 

• Der schwarze Anstrich der Regenwasserleitung im Außenbereich (Nordseite)  
ist hoch PAK-belastet. Probe: M28/A1/EG/Fassade, PAK-Gehalt: 47.668,5 mg/kg 

  
Bewertung: 

 
Die PAK-haltige schwarze Anstrich der Regenwasserleitung ist  aufgrund eines PAK-Gehalts 
von > 100 mg/kg entsorgungstechnisch als teerhaltig einzustufen. 

 
Arbeiten an teerhaltigem Material sind gemäß TRGS 524 durchzuführen. 

 
Die übrigen untersuchten Materialien weisen alle Benzo(a)pyrengehalte < 50 mg/kg und 
PAK-Gehalte n. EPA < 100 mg/kg auf. Aufgrund dieser Gehalte sind die untersuchten 
Materialien als teerfrei einzustufen.  
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Schwermetall-haltige Baustoffe(SM): 
 
Im Zuge der Gebäudeschadstoffuntersuchung In dem Gebäude wurde keine relevanten SM-
Anwendung festgestellt. 
 

Bewertung: 

Es sind keine Aufmaße erforderlich. 
 
Holzschutzmittel-haltige Baustoffe(HSM): 
 
Im Zuge der Gebäudeschadstoffuntersuchung In dem Gebäude wurde keine relevanten 
HSM-Anwendung festgestellt. 
 

Bewertung: 

Es sind keine Aufmaße erforderlich. 

 

4. BAUTEIL-/ABFALLKATASTER 
 
In dem nachfolgenden Abfallkataster (Tabelle 2) erfolgt eine Mengen- und 
Massenabschätzung der anfallenden Bausubstanzen mit Angabe der 
Abfallschlüsselnummern, sofern notwendig. 

Tabelle 2: Abfallkataster mit Mengen-/Massenabschätzung und Abfallschlüsselnummern 

Fundstelle Schadstoff/Abfall Menge ca. [t] AVV-Nr. 1) 

Bodenbeläge (PVC-kleber und 

Ausgleichmasse) 

Asbesthaltige Baustoffe  2 t 

 

17 06 05* 

Anstrich,Putz- und 

Spachtelmassen(Mauerwand) 

im Erdgeschoss und 

1.Obergeschoss 

Asbesthaltige Baustoffe 40 t 

(2.000 m².) 

 

17 06 05* 

Brandschutztüren bzw. 

Feuerschutztüren in den 

Fluren 

Metallabfälle, die durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

0,5 t 

(7 Stk.) 

17 04 09* 

Dichtungen an 

Flanschverbindungen der 

Heizungsleitungen 

Metallabfälle, die durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

0,5 t 

(15 Stk.) 

17 04 09* 

Rippenheizkörper Metallabfälle, die durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

4,5 t 

(15 Stk.) 

17 04 09* 
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Fundstelle Schadstoff/Abfall Menge ca. [t] AVV-Nr. 1) 

Holzfußleisten(hellblau) in den 

Raumen und Fluren 

Asbesthaltige Baustoffe 

Hinweis: Hellblaue Fußleiste ist  

Asbest und PCB-haltig 

0,3 t 

(100 m.) 

17 06 05* 

KFM-haltige 

Deckenplatten(Abhangdecke) 

In Raumen Erdgeschoss und 

1.Obergeschoss 

Dämmmaterial, das aus 

gefährlichen Stoffen besteht 

oder solche Stoffe enthält 

3,0 t 

(300 m²) 

 

17 06 03* 

KMF-haltige Dämmung im  

Wand- und 

Deckenbereich(Dachstuhl 

Dämmmaterial, das aus 

gefährlichen Stoffen besteht 

oder solche Stoffe enthält 

1 t 

(ca.350 m²) 

 

17 06 03* 

KFM-haltige Dämmung an 

Rohrleitungen, Wassertanken 

und Technische Anlagen 

Dämmmaterial, das aus 

gefährlichen Stoffen besteht 

oder solche Stoffe enthält 

0,2 t 17 06 03* 

PCB-haltiger Die 

Holzfußleisten(hellblau, 

dunkelbraun, blau-grün) in 

allen Geschossen 

Bau- und Abbruchabfälle, die 
PCB enthalten 

0,6 t 

(ca.300 m.) 

17 09 02* 

Leuchtstoffröhren 

(quecksilberhaltig) 

Leuchtstoffröhren und andere 
quecksilberhaltige Abfälle 

ca. 35 Stk. 20 01 21* 

Starterkondensatoren der 

Leuchtstoffröhren  

(PCB-haltig) 

Transformatoren und 
Kondensatoren, die PCB 
enthalten 

ca. 30 Stk. 16 02 09* 

1): Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) vom 10.12.2001 

*: Gefährliche Abfälle 
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5. MAßNAHMENBEZOGENES SANIERUNGSKONZEPT 
 
Um eine hohe Verwertungsquote aller bei der Sanierung eines Bauwerkes anfallenden 
Bauabfälle, verbunden mit hohem Qualitätsniveau der Recyclingmaterialien, verwirklichen zu 
können, ist die detaillierte Planung der Sanierungsmaßnahme notwendig. Durch eine 
detaillierte Sanierungsplanung und eine koordinierte Sanierung der Gebäudesubstanz - 
insbesondere mit Separation von verunreinigten Materialien - können die gesetzlichen 
Forderungen nach einer schadlosen Verwertung der Baureststoffe umgesetzt werden. Damit 
werden nicht nur die Kreislaufwirtschaftsprinzipien gewährleistet, sondern in der Regel auch 
erhebliche finanzielle Einsparungen auf der Entsorgungsseite erzielt. 
 
Verwertungsorientierte Sanierungsmaßnahmen sollten in abgestuften Demontagephasen 
erfolgen, um die systematische Demontage einzelner Bauelemente sowie eine konsequente 
Materialtrennung zu erreichen. 
 
 
5.1 Stufe 0:   Allgemeines und Vorbereitungen  
 
5.1.1 Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise: 
 

• Gemäß Baustellenverordnung ist ein Koordinator für den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz auf der Baustelle zu benennen. 

• Vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist ein Arbeitsplan gemäß TRGS 519 zu 
erstellen. 

• Arbeiten gemäß TRGS 519 sind 7 Tage vor Beginn der Tätigkeiten der 
Bezirksregierung Arnsberg und der Berufsgenossenschaft anzuzeigen. 

• Bei sämtlichen Arbeiten zur Sanierung schadstoffhaltiger Bauteile ist das 
Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) erforderlich. Zudem müssen 
die eingesetzten Beschäftigen arbeitsmedizinisch voruntersucht sein (mind. G1 
und G26).  

• Die beauftragte Sanierungsfirma muss über die notwendigen fachlichen 
Qualifikationen und Nachweise gem. TRGS 524, TRGS 519, TRGS 521 
verfügen.  

• Die Abfallentsorgungssatzung und die Andienungspflichten der Stadt Hamm 
sind zu berücksichtigen. 

 
Das mit den Asbest-/KMF-Schadstoffsanierungsmaßnahmen betraute Unternehmen muss 
vor Beginn entsprechender Sanierungsarbeiten sämtliche Entsorgungs- und 
Verwertungswege für anfallende schadstoffbeaufschlagte Materialien konkret benennen und 
deren Durchführbarkeit von den an den Entsorgungsstellen bzw. für die Entsorgung 
zuständigen Behörden bestätigen lassen. Entsorgungswege für gefährliche Abfälle müssen 
aufgrund derzeitiger Regelungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) rechtzeitig im Vorfeld der o.g. Asbest-/KMF-Sanierungsarbeiten 
von dem/den ausführenden Unternehmen vorbereitet werden, da die Bearbeitungszeit für die 
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erforderlichen Entsorgungsnachweise im elektronischen Nachweisverfahren (e-ANV) derzeit 
ca. 8-10 Tage beträgt. 
Die Andienungspflichten der Stadt Hamm sind zu berücksichtigen. Nach einem Ausbau ist 
der Verbleib aller (belasteten und unbelasteten) Materialien und Massen gegenüber dem 
Auftraggeber über entsprechende Papiere (Begleitscheine, Übernahmescheine, 
Wiegepapiere) nachzuweisen. Das elektronische Nachweisverfahren kann durch den 
begleitenden Gutachter als Bevollmächtigten für den Bauherren umgesetzt werden. 

 
Das Vermischen von schadstoffhaltigen und unbelasteten Bauabfällen ist gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verboten und zur Reduzierung der Entsorgungsmassen/ 
-kosten grundsätzlich zu vermeiden. Die recycling- und verwertungsgerechte Durchführung 
der Sanierungsmaßnahmen – insbesondere der Ausbau von verunreinigten bzw. 
gesundheitsschädlichen Baustoffen und Anlagenteilen – sollte deshalb von einem 
unabhängigen und sachkundigen Ingenieurbüro fachtechnisch betreut, überwacht und in 
einem Abschlussbericht mit Darstellung der Entsorgung der schadstoffbelasteten Materialien 
zur Vorlage beim zuständigen Umweltamt dokumentiert werden. 
 
5.1.2 Vorbereitende Tätigkeiten vor Baubeginn 
 

• Koordination mit Gewerken, die zumindest phasenweise zeitgleich auf der 
Baustelle agieren  

• Verlegung bzw. Stilllegung von Anlagen Behältern und Leitungstrassen 
• Freischalten der Starkstromleitungen und -anlagen 
• Erstellen einer Versorgung mit Baustrom 
• Freischalten und Entleeren der Abwasserleitungen und -anschlüsse (nach 

Erfordernis) 
• Freischalten und Entleeren der Heizungsleitungen und -anschlüsse (nach 

Erfordernis) 
• Freischalten und Entleeren der Lüftungsleitungen und -anschlüsse 
• Erstellen einer Versorgung mit Bauwasser 
• Freischalten/Umverlegung der Datenleitungen und -anschlüsse 
• Zuweisen und Erstellen von Baustelleneinrichtungsflächen 

 

Eine Begehung oder Besichtigung der Sanierungsbereiche während der Maßnahmen ist 
untersagt und kann nur von Personen durchgeführt werden, die arbeitsmedizinisch 
untersucht, in die Gefahren unterwiesen sowie für das Tragen von Atemschutzgeräten 
geeignet sind und für die Begehungen vom Bauherrn eingeplant wurden. 
 
 
5.2 Stufe 1:   Baustelleneinrichtung 
 
Die Baustelleneinrichtung umfasst die Herrichtung der Fläche und Aufstellung eines 
Bauzaunes mit Schaffung von Lagerplätzen und Aufstellung von Containern zur getrennten 
Materialaufnahme. 
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Die Baustelleneinrichtung muss sämtliche Anforderungen zur Sanierung von 
schadstoffhaltigen Bauteilen im Besonderen die Vorgaben der TRGS 519 und TRGS 521 
erfüllen. Für Materialien mit Schadstoffanteil sind gedeckelte Container anzuliefern und 
ausreichend Big-Bags vorzuhalten. 
 
Sämtliche Bau-/Sanierungsbereiche sind grundsätzlich so zu gestalten, dass ein unbefugter 
Zutritt ausgeschlossen ist.  
 
Zur Errichtung der Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Gelände stehen bauherrenseitig 
ausreichend befestigte Flächen zur Verfügung.  
 
Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten ist gemeinsam mit dem Bauherren und dem 
Fachplaner für die Sanierung ein Gebäudeprotokoll mit Aufnahme bestehender 
Beschädigungen an der Bausubstanz zu erstellen. Dieses Protokoll gilt als Grundlage für die 
im Anschluss an die Sanierung durchzuführende Abnahme vor Übergabe der Flächen an die 
Nachfolgegewerke. Die Mindestanforderung an das Protokoll ist hierzu noch abzustimmen. 
 
Nach Übergabe der zu sanierenden Flächen an das Sanierungsunternehmen ist sicher zu 
stellen, dass in den geplanten Umgriffen Baufreiheit für das Sanierungsunternehmen 
besteht.  
 
Im Falle einer Zergliederung der Sanierungsabschnitte, auf Grund von z. B. nicht oder nur 
teilweise bestehender Baufreiheit sind die im Konzept beschriebenen Maßnahmen auf 
Gültigkeit zu überprüfen und ggf. ist eine Anpassung des Konzeptes und 
Sanierungsmethoden erforderlich. 
 
 
5.3 Stufe 2:   Entrümpelung der Gebäude 
 
Die Eingriffsbereiche sind vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen von Mobiliar und 
Einrichtungsgegenständen der Schule räumen zu lassen.  
 
 
5.4 Stufe 3:   Sicherung und Freischaltung von Medienleitungen  
 
Sollten Leitungen, Behältnisse und sonstigen Anlagenteile, die wasser- oder 
umweltgefährdende Stoffe enthalten, erkannt werden, sind diese vor dem Abbau restlos zu 
entleeren. Diese Arbeiten müssen von einer Fachfirma (Fachbetrieb nach § 19 l WHG) 
ausgeführt und dokumentiert werden.  
 
Dies betrifft: 

• Sämtliche Medienleitungen innerhalb der von den Sanierungsarbeiten betroffenen 
Bereiche (Strom, Starkstrom, Datenleitungen, Brandmeldeanlage, Lüftungstechnik, 
Trinkwasser, Abwasser, Heizung) 
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5.5 Stufe 4:   Schadstoffsanierung 
 
Vor Beginn der Schadstoffsanierung sind alle demontierbaren Bauteile ohne Schadstoffanteil 
aus den Etagen/Bereichen zu entfernen. 
 
Hierzu zählen im Besonderen: 

- Lampen und Leuchtkästen 
- Ausbau der Türblätter, Trennwände 

 
Notwendige Schadstoffsanierungen erfolgen übergeordnet nach folgendem Ablauf: 

- Sicherung der Baubereiche gegen unbefugten Zugang 
- Einrichtung der Arbeits-/Sanierungsbereiche 
- Schaffung von Personal- und Materialschleusen 
- Einrichtung und Inbetriebnahme der sicherheitstechnischen Einrichtungen (geregelte 

Luftführung bzw. Unterdruckhaltung, Sauger) 
- Abnahme der aufgebauten Sanierungsbereiche durch die Fachbauleitung 
- Nutzen von persönlicher Schutzausrüstung (Halbmaske/Vollmaske mit P3-Filter, 

Einwegschutzanzug, Augenschutz) 
- Entfernung von KMF-haltigen Abhangdecken 
- Trennen von Kabeln/Leitungen und Demontage der Trassen/Leitungen 
- Schadstoffsanierung gemäß TRGS 524, TRGS 519, TRGS 521, PCB-Richtlinie 
- Reinigen der Oberflächen mittels Sauger der Staubklasse H 
- Abnahme durch die Fachbauleitung (visuell) 
- Sanierungskontrolluntersuchungen in der Raumluft 
- Rückbau der sicherheitstechnischen Einrichtungen 
- Schriftliche Freigabe des Sanierungsbereiches durch die Fachbauleitung für die 

Nachfolgegewerke 
 

Im Umgang mit den im Gebäude festgestellten Schadstoffen sind die folgenden technischen 
Regeln bzw. Richtlinien für Gefahrstoffe umzusetzen: 

- TRGS 524 Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen 
- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle 
- TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten und ggfs. 

Asbest-Richtlinie – bei Eingriffen in asbesthaltige Bauteile 
- Vorgaben der PCB-Richtlinie NRW - bei Eingriffen in PCB-haltige Bauteile/-stoffe 

 
Allgemeine Kriterien zur Sanierungsausführung 

Das Ziel der Sanierungsarbeiten besteht darin, durch Entfernung aller vorhandenen 
schadstoffhaltiger Baustoffe bzw. im Falle von PCB durch Entfernen aller vorhandenen 
Primär- und einzelner Sekundärquellen, eine Vermischung mit der unbelasteten 
Rohbausubstanz zu vermeiden und den Baukörper in den Sanierungsbereichen 
schadstofffrei (Asbest, KMF und PCB) für die Weiterbearbeitung an die Folgegewerke 
übergeben zu können. 
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Die erhöhten Anforderungen an die Bauausführung sind verbindlich einzuhalten. 
Insbesondere sind folgende Anforderungen zu gewährleisten: 
 
Um den angestrebten Sanierungserfolg zu erreichen, ist es notwendig, die Baustelle 
gründlich sauber zu halten. An jedem Tag muss zum Arbeitsende der Arbeitsbereich 
gereinigt (Sauger der Staubklasse H), geordnet verlassen und für den neuen Tag 
vorgehalten werden. 
 
Eine Freisetzung/Verlagerung von Schadstoffen bzw. Kontaminationen auf verbleibenden 
Flächen, Inventar etc. ist auf ein Minimum, entsprechend dem Stand der Technik, zu 
reduzieren. Hierzu sind sowohl die entsprechenden Geräte als auch die örtlichen 
Gegebenheiten einzubinden und Abschottungen und Schleusen im erforderlichen Umfang zu 
erstellen. 
Wesentlicher Bestandteil ist eine strikte räumliche Trennung von Baubereichen und 
Sanierungsbereichen. 
 
Schadstoffbelastete Abfälle sind vor Ort unverzüglich fachgerecht zu verpacken und nach 
äußerlicher Reinigung der Behälter/Transportsäcke aus dem Sanierungsbereich in 
einzurichtende Entsorgungsbereitstellungsbereiche zu verbringen. 
 
Die Nichteinhaltung der Arbeitsschrittbeschreibungen und Ausführungsgüte stellt einen 
erheblichen Mangel dar und gefährdet das Erreichen des Sanierungszieles.  

 
Lüftung 

Der gesamte jeweilige Sanierungsbereich, und zwar jeder einzelne Abschnitt, ist während 
der gesamten Sanierungsarbeiten bis zum Ende aller Leistungen permanent und vollständig 
ausreichend zu belüften (geregelte Luftführung). Hierbei ist im Schwarzbereich eine 
Luftwechselrate größer 10 pro Stunde und nachfolgend im Weißbereich eine Luftwechselrate 
größer 3 pro Stunde zu gewährleisten. Sämtliche Schläuche (z.B. der Sauger) und 
Abluftlutten inkl. der Verbindungen sind luftdicht abzudichten. Die Lüftungsgeräte sind über 
die gesamte Bauzeit, auch über Nacht und an Wochenenden, zu betreiben. 

 
Reinigung 

Die Reinigung (Grob-/Fein- und Feuchtreinigung) umfasst bei ausreichender Lüftung alle 
Oberflächen im zu sanierenden Bereich. Für die einzelnen Reinigungsschritte werden eine 
Einzelabnahme sowie eine Qualitätskontrolle empfohlen.  
 
Die Feinreinigung ist erfolgreich, wenn bei der visuellen Prüfung der Oberflächen keine 
Schmutz- und Staubrückstände (Grauverfärbung beim Wischen mit feuchtem Tuch) 
erkennbar sind. 
 
Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass die abschließende Feinreinigung mehrmals 
durchgeführt werden muss. 
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Die Anzahl der Wiederholungen richtet sich ausschließlich nach der Sorgfalt der 
durchgeführten Demontagearbeiten, der kontinuierlichen Staubabsaugung sowie der Lüftung 
und der Reinigungsgüte (Bauausführung). 

 
Grob-(Trocken-) reinigung 

Die vollständige gründliche Absaugung aller Flächen und Oberflächen hat über Kreuz 
mehrfach mit einem baumustergeprüften Industriestaubsauger mit Zulassung der 
Staubklasse H und Bürstenaufsatz (ggf. Aufsatz zur Verringerung des Düsenquerschnittes) 
zu erfolgen.  

 
Nass- / Feinreinigung  

Erforderlich ist ein vollständiges und gründliches feuchtes Abwaschen/Abbürsten aller 
Oberflächen mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (alkalisch, tensidhaltig), 
anschließendes Abspülen mit entspanntem Wasser und Abwischen mit geeigneten 
Wischtüchern. Das Reinigungswasser ist hierbei vollständig z.B. mit einem Wassersauger 
aufzunehmen. 
 
Eine Durchfeuchtung angrenzender Bauteile, betriebstechnischer Einrichtungen sowie des 
Bodens ist unbedingt zu verhindern und der ordnungsgemäße Erhalt der Bauteile zu 
gewährleisten.  

 
Abnahme bzw. Kontrolle der Reinigungsleistungen 

Asbest/KMF: Die Abnahme bzw. Kontrolle der Reinigungsleistungen erfolgt visuell und 
mittels Faserkonzentrationsmessungen sowie bei begründetem Verdacht auf 
Verschleppung mittels Staubkontaktprobenahme. 

PCB: Im Anschluss an die Primär- bzw. Sekundärquellensanierung werden alle im 
Sanierungsbereich befindlichen Oberflächen durch Absaugen mittels eines 
Saugers der Staubklasse H gereinigt und feucht feingereinigt. Die Abnahme 
bzw. Kontrolle der Oberflächenreinigung erfolgt hier ebenfalls visuell und 
mittels Oberflächenwischprobenahme. 

 
Bei mangelhafter Ausführung sind weitere Reinigungsschritte durchzuführen, die eine 
Mängelbeseitigung darstellen. 

 
Eingesetzte Geräte 

Die Eignung der eingesetzten Geräte und Maschinen muss durch eine Baumusterprüfung 
(z. B. BIA-Zeugnis) nachgewiesen werden. Insbesondere für die Lüftungsaggregate und 
Filtereinheiten sind die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten.  
Die Vorfiltervliese sind während der Schadstoffsanierungsarbeiten mindestens täglich, sonst 
nach Erfordernis zu wechseln, direkt in PE-Säcke zu verpacken und umgehend aus dem 
Sanierungsbereich zu verbringen.  
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Die nachfolgenden Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise mit 
schadstoffbeaufschlagter Bausubstanz für die geplanten Sanierungsarbeiten beziehen sich 
auf die dargestellten Untersuchungsergebnisse und identifizierten schadstoffhaltigen 
Bauteile. Die Entfernung der nachfolgend beschriebenen Schadstoffbeaufschlagungen muss 
hierbei unter Einhaltung der einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen erfolgen. Das 
anfallende Material ist fachgerecht von nicht verunreinigter Bausubstanz zu separieren, 
getrennt zu erfassen, aufzunehmen, in geeigneten Behältern zur ggf. erforderlichen weiteren 
Beprobung bereitzustellen und anschließend in Abstimmung mit den am Anfallort sowie am 
Abfallverbringungsort zuständigen Fachbehörden einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen. Beim Ausbau der schadstoffbeaufschlagten Bauteile sind Staubemissionen 
unbedingt zu vermeiden. 
 
 
5.5.1 Asbestsanierung 
 
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an sämtlichen 
asbesthaltigen Materialien dürfen nur von autorisierten Unternehmen vorgenommen werden. 
Diese Unternehmen müssen über die erforderliche Sachkunde gemäß TRGS 519 
(Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder 
Instandhaltungsarbeiten) verfügen und die erforderliche Sachkunde nachweisen.  
Arbeiten an/mit schwachgebundenen Asbestprodukten dürfen nur durch Fachunternehmen 
ausgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur Durchführung dieser Arbeiten 
zugelassen sind. 
Hinsichtlich des fachgerechten Ausbaus der im o.g. Gebäude festgestellten asbesthaltigen 
Bauteile/Baustoffe wird aus fachtechnischer Sicht folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: 
 
1. Asbesthaltige Bodenbeläge und Bodenbelagskleber und Fussleisten sind gemäß 

TRGS 519 in einem Schwarzbereich zu sanieren. Etwaige bauliche Eingriffe und 
Demontagen (bspw. der Tafelträger) sind ebenfalls im Schwarzbereich vorzunehmen. 
Der Einsatz von staubarmen Verfahren ist anzustreben.  
Für die Sanierung der Floor-Flex-Platten ist durch den Verbund mit dem überdeckenden 
PVC-Bodenbelag eine Anwendung des BT 11 Verfahrens nicht möglich. Für eine 
anschließende Sanierung des asbesthaltigen Bitumenklebers ist der Einsatz des BT 17 
Verfahren prüfbar, aber, aufgrund des dann bereits bestehenden Schwarzbereichs, nicht 
in Erwägung zu ziehen.  
Alle Arbeiten haben demnach gemäß TRGS 519 im Schwarzbereich zu erfolgen. 
 

2. Asbesthaltige Anstrich, Putz- und Spachtelmassen (Wandflächen) sind gemäß 
TRGS 519 in einem Schwarzbereich auszubauen: Während der baulichen Eingriffe, 
Demontagen (z.B. bei einem Entfernen von Türrahmen), und Sanierung sind Bauteile 
sind mehrmals mit entspanntem Wasser zu benetzen und Materialien ständig mit einem 
H-Sauger abzusaugen. Es ist ein möglichst emissionsarmer Ausbau mit mechanischen 
Hilfsmitteln anzustreben. 
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3. Asbesthaltige Brandschutztüren/Feuerschutztüren sind bruchfrei zu demontieren. 
Anschließend erfolgt vorsichtiges Lösen der Verbindungen zwischen den asbesthaltigen 

Bauteilen und der Unterkonstruktion. Nach Ausbau asbesthaltiger Brandschutztüren sind 
die asbesthaltigen Bauteile Brandschutztüren unter Berücksichtigung der Vorgaben 
gemäß TRGS 519 zu separieren  

 
4. Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Bauteilen sind im Ganzen zerstörungsfrei zu 

demontieren und gemäß TRGS 519 zu entsorgen. Die Einrichtung eines 
Schwarzbereichs ist hierfür nicht erforderlich. 

 
Alle anfallenden Abfälle sind zerstörungsfrei bzw. ohne weitere Konditionierung staubdicht zu 
verpacken, zu kennzeichnen und in dafür vorgesehenen Big-Packs zu verbringen.  

 
Es wird empfohlen, die in diesem Bericht angegebenen Fundstellen für asbesthaltige 
Produkte vor Beginn der Sanierungsarbeiten mit dem AN in einer Begehung des Gebäudes 
zu überprüfen und das weitere Vorgehen vor Ort abzustimmen.  
Somit wird sichergestellt, dass dem AN alle identifizierten asbesthaltigen Materialien 
bezüglich Art, Lage und Ausdehnung bekannt sind. Grundsätzlich sind bei allen ASI-Arbeiten 
an asbesthaltigen Produkten die Regeln der TRGS 519 (aktuelle Ausgabe) einzuhalten. 

Die Ausführung von Asbest-Sanierungsarbeiten ist von einem Sachkundigen gemäß 
TRGS 519 zu begleiten und zu dokumentieren sowie der Sanierungserfolg unabhängig 
bestätigen zu lassen. 

Nach TRGS 519, Pkt. 4.1 und 4.2 sind bei ASI-Arbeiten die Exposition der Beschäftigten im 
Arbeitsplan zu definieren. Dies gilt entsprechend für alle anderen Personen, die sich in dem 
zu sanierenden Gebäude bzw. Gebäudebereich aufhalten oder tätig werden und mit den 
Asbestprodukten in Berührung kommen oder Asbestfasern ausgesetzt werden können. Die 
Arbeitnehmer und andere Personen sind auf die Gefährdung durch die asbesthaltigen 
Produkte und die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen hinzuweisen. 

Vorsorglich sollen asbesthaltige Produkte mit entsprechenden Hinweiszeichen nach 
Anhang III Nr. 1 GefStoffV und die Bereiche mit asbesthaltigen Produkten mit dem Schild 
P 06, "Zutritt für Unbefugte verboten" nach „Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am 
Arbeitsplatz" (VBG 125) gekennzeichnet werden. 
 
Der AN hat mindestens 1 Woche vor Beginn der Sanierung asbesthaltiger Bauteile die 
Sanierung gemäß TRGS 519 der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. Mit den 
weiterführenden Sanierungsarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die 
Asbestsanierungsarbeiten abgeschlossen sind und der Sanierungserfolg durch einen vom 
AG beauftragten Asbestsachkundigen kontrolliert, dokumentiert und bescheinigt wurde. 
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Die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle unterliegt den Regelungen des Kreislaufwirtschafts- 
gesetzes. Das LAGA-Merkblatt M23 „Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ ist zu beachten. 
Zudem sind die Andienungspflichten der Stadt Hamm umzusetzen. 
 
 
5.5.2 KMF-Sanierung: 
 
Bei den Untersuchungen vor Ort wurden KMF-Produkte festgestellt, die lungengängige, 
kanzerogene WHO-Fasern (Kategorie 1b) enthalten. 
 
ASI-Arbeiten an sämtlichen KMF-Einbaustellen dürfen nur gemäß den Vorschriften der 
TRGS 521 (Technische Regeln für Gefahrstoffe: Abbruch-, Sanierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, Februar 2008 bzw. in der aktuellen Ausgabe) 
durchgeführt werden. Bei Mineralwolle, die vor 2000 eingebaut wurde, ist davon 
auszugehen, dass es sich gemäß der TRGS 521 um „alte Mineralwolle“ handelt. 
Die freigesetzten Faserstäube alter Mineralwolle sind als krebserzeugend zu bewerten. 
Die bei der Sanierung anfallenden Tätigkeiten erfordern grundsätzlich Maßnahmen der 
Expositionskategorie 3. Abschließende Informationen sind den Tabellen 1a, 1b und 2 der 
TRGS 521 zu entnehmen. 
 
Hinsichtlich des fachgerechten Ausbaus der im o.g. Gebäude festgestellten KMF-haltigen 
Bauteile/Baustoffe wird aus fachtechnischer Sicht folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: 
 
Die vorgefundenen KMF-haltigen Deckenplatten, KMF-haltigen Dämmungen (verpackt 
und unverpackt) im Decken- und Wandaufbau, KMF-haltige Rohrisolierungen und KMF-
haltige Stopfmassen aus „alter Mineralwolle müssen zur Einhaltung der Mindeststandards 
der Arbeitshygiene (TRGS 521) staubarm ausgebaut werden. 
 
Dies kann durch Benässen/Befeuchten der KMF-Auflagen/-Dämmungen, durch den Einsatz 
geeigneter Geräte, durch lüftungstechnische Maßnahmen (geregelte Luftführung) sowie 
durch einen weitgehend zerstörungsfreien Ausbau der KMF-Baustoffe erreicht werden.  
 
Die entsprechenden Arbeiten müssen unter Einhaltung u.a. nachfolgender Arbeitsschutz-
maßnahmen durchgeführt werden (siehe hierzu TRGS 521 in der aktuellen Fassung): 

- Durchführung geeigneter Lüftungsmaßnahmen, z.B. mittels einer geregelten 
Luftführung 

- Reinigen der Arbeits-/Sanierungsbereiche mit geeigneten Mitteln, z.B. Industrie-
sauger der Staubklasse M bzw. H 

- Vermeiden von direktem Hautkontakt mit dem KMF-haltigen Material (z.B. durch das 
Tragen geschlossener Arbeitskleidung/Verwendung von Einwegschutzanzügen, 
Verwendung von Halbmasken mit P 3-Partikelfiltern, bei Überkopfarbeiten 
zusätzliches Tragen von Schutzbrillen, etc.) 
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Der ausführende Unternehmer (Arbeitgeber) hat ferner für den Umgang mit dem KMF-
haltigen Material eine Betriebsanweisung zu erstellen, in welcher u.a. die beim Umgang mit 
dem KMF-haltigen Material erforderlichen Schutzmaßnahmen dargestellt sind.  
 
Vor Beginn der Maßnahmen müssen die Beschäftigten vom Arbeitgeber anhand der o.g. 
Betriebsanweisung u.a. über die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. 
 
 
5.5.3 PCB-Sanierung: 
 
Sollten die empfohlenen Raumluftmessungen Sanierungsmaßnahmen erfordern, ist 
Nachfolgendes zu beachten: 
Gemäß der PCB-Richtlinie NRW sind PCB-haltige Produkte vor Beginn der Modernisierung 
einer baulichen Anlage unter Einhaltung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
innerhalb abgeschotteter Bereiche aus der baulichen Anlage zu entfernen und fachgerecht 
zu entsorgen.  
 
Die PCB-Richtlinie NRW definiert PCB-haltige Produkte in Primär- und Sekundärquellen: 
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Primärquellen sind Produkte, denen PCB gezielt zur Veränderung der Produkteigenschaften 
zugesetzt wurden und die in der Regel mehr als 0,1 Gewichtsprozent (> 1.000 mg/kg) PCB 
enthalten. 
 
Sekundärquellen sind Bauteile oder Oberflächen von Gegenständen die meist über einen 
längeren Zeitraum PCB aus der belasteten Raumluft aufgenommen haben. 
 
Gemäß der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) in Verbindung mit der 
Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) werden Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse die mehr 
als 50 mg/kg PCB nach LAGA enthalten als gefährliche Stoffe bzw. als Gefahrstoff 
eingestuft. 
 
Bei der Entsorgung sind je nach Entsorgungsweg die jeweiligen Zuordnungswerte der 
Länderarbeitsgemeinschaft (LAGA) bzw. Deponieverordnung (DepV) zu beachten. 
 
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sind folgende PCB-haltige Baustoffe potenziell zu 
sanieren: 
 

• PCB-haltiger Anstrich auf Fußleiste  

• Starterkondensatoren (ggf. PCB-haltig) 

 
Vorbereitende Maßnahmen 
 
Die Sanierungsbereiche sind zum Außenbereich vollständig abzuschotten. Der Zugang zum 
Schwarzbereich ist durch eine Zweikammer-Personal- und Materialschleuse sicherzustellen. 
Abschottungen sind mittels Industrieklebeband und/oder Silikon luftdicht herzustellen. Die 
abgeschotteten Bereiche sind während der Maßnahmen auf Unterdruck zu halten. Ein 
Luftwechsel >10/h ist während der Sanierung sicherzustellen. 
Vor Beginn der Sanierung sind reinigbare Flächen (bspw. mittels Folienabdeckung) 
herzustellen. Dies gilt auch für Gerüstflächen und Bodenflächen vor Gerüsten. 
 
Arbeitsverfahren 
 

Die PCB-haltigen Fußleisten können ohne Bearbeitung ausgebaut werden und als PCB-
belastetes Altholz entsorgt werden.. 

Der anfallende Abfall ist in geeigneten Behältern zur Entsorgung bereitzustellen. 
Grundsätzlich ist für alle ausgebauten Materialien der Entsorgungsweg vorab zu prüfen. 
 
Arbeitsschutz, gesetzliche Bestimmungen 
 
Bei dem vorgeschlagenen technischen Sanierungskonzept ist zu erwarten, dass während 
der Sanierung der MAK-Grenzwert von 0,7 mg/m³ PCB n. LAGA überschritten wird. Daher 
sind bei allen Arbeiten PSA in Form von Halbmaske Filterklasse P3 Maske, Handschuhe aus 
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Nitrilkautschuk, Einwegschutzanzug (Kategorie III Typ 5-6) und Arbeitsschuhe zu tragen. 
Um die Verschleppung von PCB während der Sanierung zu verhindern, sind darüber hinaus 
die beschriebenen Abschottungsmaßnahmen erforderlich. 
 
Es ist vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine Betriebsanweisung und eine Unterweisung 
der beim Umgang mit PCB-haltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer nach 
§14 GefStoffV vorzulegen bzw. durchzuführen. 
 
Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten sowie für die Entsorgung der anfallenden Mate-
rialien gelten neben der VOB, den entsprechenden DIN-Normen und Gesetzen insbesondere 
folgende Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung: 

- Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
- Chemikaliengesetz 
- Kreislaufwirtschaftsgesetz 
- Gefahrstoffverordnung 
- Berufskrankheitenverordnung 
- BGR-Schriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, bzw. 

BGR 128 "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" 
- TRGS 524 "Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen" 
- Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenrichtlinien 
- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-Vorschriften) 
- PCB-Richtlinie des Landes NRW. 
-  
Der AN darf auf der Baustelle nur arbeitsmedizinisch vorsorgeuntersuchte Arbeitnehmer 
beschäftigen (vgl. DGUV Vorschrift 6). Der Umfang der Vorsorgeuntersuchungen und die 
notwendigen Schutzmaßnahmen sind auf Basis der im Anhang dargestellten PCB-Gehalte 
von Materialien und Raumluft vor Arbeitsbeginn mit der zuständigen Berufsgenossenschaft 
bei der verbindlichen Anmeldung der Maßnahme abzustimmen. Der AN hat für seine 
Beschäftigten die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen während der gesamten 
Maßnahme bereitzuhalten. Die Festlegung der Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgt gemäß 
GefStoffV durch den AN. Die hierzu notwendigen Analysedaten sind [14] und [15] zu 
entnehmen. 

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-524.pdf;jsessionid=7ABFA647F25D70DE81AEB576F6A2215E.1_cid380?__blob=publicationFile&v=7
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Abfallentsorgung PCB-belasteter Materialien 
 
Alle PCB-belasteten Materialien, die ausgebaut werden, sind umgehend zu verpacken, aus 
dem Gebäude zu entfernen und zur Entsorgung bereitzustellen. Der Transport der Abfälle 
mit einem PCB-Gehalt von mehr als 50 mg/kg unterliegt den Bestimmungen der 
Gefahrgutverordnung (GGVS). Die Gebinde sind nach GGVS zu kennzeichnen. Das 
Transportfahrzeug muss die entsprechenden Unfallmerkblätter für Gefahrgut mitführen. 
Sonstige Bedingungen der GGVS sind zu berücksichtigen und in die Preise einzukalkulieren. 
 
Generell besteht in Nordrhein Westfalen eine Andienungspflicht für PCB-haltige 
Sonderabfälle > 50 mg/kg PCB n. LAGA. Abfälle bis zu einem PCB-Grenzwert von max. 
50 mg/kg PCB n. LAGA sind nicht andienungspflichtig. Die Entsorgung kann auf 
zugelassenen Deponien oder über für PCB-Abfälle zugelassene Müllverbrennungsanlagen 
erfolgen. 
 
Vorhandene Leuchtstoffröhren (ggf. quecksilberhaltig) sowie deren 
Starterkondensatoren (ggf. PCB-haltig) sind bei Entkernungsarbeiten gesondert 
auszubauen und ordnungsgemäß zu entsorgen; Starterkondensatoren mit den Aufschriften 
CD, CI, CP, A30 oder A40 weisen erfahrungsgemäß auf PCB-haltige Typen hin. Die 
stichprobenhafte Untersuchung ergab, dass PCB-haltige Starterkondensatoren vorhanden 
sind. 
 
 
5.5.4 Technisches Ablaufkonzept zu Stufe 4 
 
Abschottungsmaßnahmen, Lüftungsbedingungen 

Die Sanierung bzw. Eingriffe in vorhandene schadstoffhaltige Bauteile (asbest-/KMF-/PCB-
haltigen Bauteile), erfordert grundsätzlich Abschottungen und einen Ausbau in definierten 
Schwarzbereichen.  
 
Nicht zu sanierende Bereiche (Weißbereiche) werden durch Folienabschottungen oder 
Abklebungen staubdicht voneinander abgeschlossen. Während der Sanierungsmaßnahmen 
sind alle Arbeitsbereiche (Schwarzbereiche) verstärkt zu belüften bzw. ist eine 
Unterdruckhaltung zu installieren. Empfohlen wird eine grundsätzliche Querlüftung der 
Räume/Arbeitsbereiche (aktive Zu- und Abluft) bei mind. 10-fachem Luftaustausch pro 
Stunde. Die Arbeitsbereiche sind so klein wie möglich zu halten. Tendenziell sind die 
Arbeiten eher bei geringem Unterdruck auszuführen. 
 
Der Zugang zum Schwarzbereich erfolgt über Zweikammer-Personalschleusen. Die 
Luftaustauschgeräte sind mit entsprechenden Filtern auszurüsten. Während der gesamten 
Sanierung sind Unterdruckschreiber zu betreiben. Der Unterdruck sollte permanent >20 
Pascal betragen. Die Abluft ist nach Filterung ins Freie zu führen. Entsprechendes gilt für die 
Abluft der zur Reinigung verwendeten Sauger der Staubklasse H. 
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Nach Aufhebung der Schwarzbereiche ist der Weißbereich bis zum Abschluss aller Arbeiten 
(Demontage Abschottungen) weiter mit einem 3-fachen Luftwechsel pro Stunde zu 
betreiben. 
 
Kontrolle und Sanierungsziele 
U 

Raumluft Asbest / KMF: 

Die Sanierungskontrolluntersuchungen zur Freigabe der Sanierungsbereiche erfolgen 
anhand von Raumluftuntersuchungen gemäß DIN EN ISO 16000 bzw. unter Anwendung der 
VDI 3492 auf Asbest sowie KMF. 

Grenzwerte für die Freigabe entsprechen der gesetzlichen Regelung und werden wie folgt 
definiert:  
 

Statusmessung zur Überprüfung von Kontamination außerhalb 
der Sanierungsbereiche bzw. der in Betrieb befindlichen 
Flächen: 
 

< 1.000 Fasern/m³ 

Freigabemessung zur Überprüfung der Reinigungsleistungen 
und zur Freigabe der Sanierungsbereiche: 

< 500 Fasern/m³ (für die 
Summe aus detektierten 
KMF- und Asbest-Fasern) 

U 

 

Staub Asbest / KMF: 

Zur Überprüfung der Reinigungsleistung und/oder Verschleppungen werden 
Staubkontaktproben gem. VDI 3877 entnommen. Hierbei sind auf den überprüften Flächen 
nachfolgende Sanierungszielwerte einzuhalten (Tabelle 4): 
 

Tabelle 3: Sanierungszielwerte Staubkontaktproben gem. VDI 3877 

Schadstoff Gewichtetes Zählergebnis 

Zw pro cm² 

Beurteilung nach VDI 3877, 

Blatt 1  

Punkt 

Asbest 0 keine Faserart nachgewiesen 0 

KMF 1-100 Faserart nachgewiesen 1 

Nachfolgende Bewertungsstufen bei Überschreitung der Zielwerte  

Asbest 1-100 Faserart nachgewiesen 1 

KMF 101-300 Oberfläche deutlich mit Faserart 

belastet 

2 

 
Bei einfacher Überschreitung der Sanierungszielwerte/Reinigungszielwerte ist eine 
Nachreinigung zu veranlassen und anschließenden sind weitere Staubkontaktproben zur 
Bestätigung des Reinigungserfolges zu entnehmen.  
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Bei Überschreitung der Zielwerte und gleichzeitiger Überschreitung der nachfolgenden 
Bewertungsstufen (Asbest > 100 Fasern und KMF > 500 Fasern) sind neben der erforderlichen 
Nachreinigung Faserkonzentrationsmessungen gem. DIN 16000/7 zur Abklärung der 
Gefährdungssituation zu veranlassen. Die Kosten hierfür sind dem Verursacher aufzulegen. 
 
PCB: 

Nach der Reinigung der Sanierungsbereiche erfolgt eine Qualitätskontrolle durch 
Wischproben. Erst wenn nach Abschluss der Reinigungsarbeiten die Flächen ausreichend 
geringe PCB-Staubgehalte aufweisen, d.h. einen Gehalt von 100 µg/m² PCB n. LAGA 
signifikant unterschreiten (Sanierungszielwert), wird die Grob- und Feinreinigung als 
erfolgreich durchgeführt abgenommen.  
 
 
5.6 Stufe 5:   Demontage von Bauteilen  
 
Die zugänglichen, wiederverwendbaren Bauteile und nicht gebäudeverbundenen 
Versorgungsanlagen sind - soweit eine Wiederverwendung angestrebt wird - zerstörungsfrei 
auszubauen. 
Falls keine Wiederverwendung vorgesehen ist, sind die Materialien einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen. Ebenfalls in dieser Rückbauphase sind folgende Materialien und 
Bauteile zu demontieren, zu separieren und ordnungsgemäß zu entsorgen (soweit möglich): 

- Ausbau von Türzargen 
- Leuchtstofflampen (potenziell quecksilberhaltig) inkl. Starter und Kondensatoren 

(potenziell PCB-haltig), freilaufende Rohrleitungen, freilaufende Kabel, Türen, 
Durchlauferhitzer 

- Ausbau von Hölzern und Separierung in behandelte / unbehandelte Materialien 
gemäß den Vorgaben der Altholz Verordnung (AltholzV) 

- Ausbau von Stahlschrott 
 
 
5.7 Stufe 6:   Entsorgung 

 
Parallel zu den Stufen 3-5 erfolgen die kontinuierliche Abfuhr der demontierten Materialien 
und die Entsorgung der gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle. Sämtliche Maßnahmen 
sind mit der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde der Stadt Hamm 
abzustimmen.  

Gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), der POP-Verordnung und der Abfallsatzung der 
Stadt Hamm sind die gefährlichen Abfälle (PCB, Asbest, KMF, PAK) entsprechend der 
gesetzlichen Regelungen zu entsorgen. 

Die Vorgaben zu den Annahmebedingungen, Verpackung und Anlieferung (Big-Bags, 
Spannringfässer für PCB) sind mit der Stadt Hamm bzw. dem Entsorgungsunternehmen 
abzustimmen. 
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Nach Beendigung der Abfuhr ist ein Abfallregister aller gefährlichen und nicht gefährlichen 
Abfälle zur Dokumentation einer ordnungsgemäßen Entsorgung vorzulegen.  

Anpassungen hinsichtlich der Entsorgung und potenzieller Annahmestellen sind jeweils mit 
der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde der Stadt Hamm abzustimmen. 

Während der Baumaßnahme wird ein bevollmächtigter Vertreter der Stadt Hamm 
(Ingenieurbüro, Bauleitung) die Interessen und die Überwachung für die Baustelle inklusive 
der ordnungsgemäßen Beseitigung der gefährlichen Abfälle und aller Stoffströme 
wahrnehmen und kontrollieren. 
 
 
5.8 Stufe 7:   Rückbau der sanierungsspezifischen Baustelleneinrichtungen 
 
Zur Übergabe der Baustelleneinrichtungsfläche an die Nachfolgegewerke werden alle 
schadstoffsanierungsspezifischen Anlagen und Bauteile entfernt. 
 
Hierzu zählen auch: 

- Sanierungscontainer 
- Sanitärcontainer 
 
Vor Übergabe des Gebäudes an die Nachfolgegewerke erfolgt eine gemeinsame Aufnahme 
von etwaigen Schäden bzw. die Dokumentation einer ordnungsgemäßen Fertigstellung.  

Nach Aufnahme und Beseitigung etwaiger Mängel erfolgt eine förmliche Abnahme der 
Leistungen.  

Der vorgelegte Bericht bzw. das vorgelegte Konzept ist nur in seiner Gesamtheit gültig. Bei 
signifikanten Änderungen in den Bauabläufen sind diese mit der Bauleitung und dem 
Konzeptersteller nochmals abzustimmen, um die Auswirkungen auf die dargestellten 
Arbeitsweisen und Abläufe zu überprüfen.  
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6 SCHLUSSBEMERKUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WEITERE 
VORGEHENSWEISE 

 

Für die identifizierten schadstoffhaltigen Baumaterialien und Bauteile (Asbest/KMF/PCB) 
besteht aufgrund des Zustandes derzeit keine Sanierungsverpflichtung.  
 
Im Fall eines geplanten Eingriffes in diese Materialien sind die jeweiligen technischen Regeln 
bzw. Arbeitsschutzbedingungen umzusetzen.  
 
Die Sanierungsmaßnahmen erfordern eine fachtechnische Begleitung. 
 
Gemäß der bestehenden gesetzlichen Vorgaben hat der Eigentümer und Bauherr beim 
Ausbau der identifizierten Gefahrstoffe und kontaminierten Bauteile für die Einhaltung der 
entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen Sorge zu tragen. 
Beim Umgang mit diesen Stoffen können Schadstoffe freigesetzt werden, sodass für das 
eingesetzte Personal und Dritte grundsätzlich ein Gesundheitsrisiko besteht. Es sind daher 
spezielle Anforderungen an den Arbeitsschutz zu stellen, die unter Beachtung folgender 
Vorschriften (jeweils in der aktuell gültigen Form) umzusetzen sind: 
 

• Gefahrstoffverordnung 
• Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere die TRGS 519 (Asbest), 

TRGS 521 (Faserstäube), TRGS 524 (Sanierung und Arbeiten in kontaminierten 
Bereichen), PCB-Richtlinie NRW,TRGS 551 und TRGS 524 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dessen untergesetzliche Regelwerke 
• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 
• Stoff-, Verfahrens- und Länderspezifische Regelungen 
• Abfallsatzung der Stadt Hamm 

 
Grundsätzlich empfehlen wir folgende Vorgehensweisen zum weiteren verfahrens-
technischen Ablauf bei der Sanierung bzw. dem Ausbau von schadstoffhaltigen Materialien: 
 

• Sanierungskonzeption durch einen Fachgutachter 
• Ausschreibung der Leistungen zur Schadstoffsanierung durch einen Fachgutachter 
• Einweisung der Ausführenden in Bezug auf vorhandene Gebäudeschadstoffe 
• Festlegung von Arbeitsabläufen 
• fachtechnische Überwachung der Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen 
• Dokumentation der Maßnahmen gemäß den Auflagen der Fachbehörden 
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Der Bericht ist nur in seiner Gesamtheit gültig. 
 
Für Rückfragen und weitergehende Beratung stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Sakosta GmbH 
 
 
 
 
 
 
ppa. Dipl.-Ing. I. Paßlick    i. A.  B. Karimi, b. eng. 
 Prokurist / Projektleitung   Junior Projektleiter 
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Laboratorien Dr. Döring  Haferwende 21  28357 Bremen 

 
Sakosta GmbH 
Liststraße 50 
 
40470  DÜSSELDORF 
 
 
 
 
 
 

22. Januar 2026 

PRÜFBERICHT       021225057-1 
 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: 25DU00210-1 

Projektbezeichnung:  - 

Probenahme:   durch Auftraggeber am 20.11.2025 

Probentransport:  durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 28.11.2025 

Probeneingang:   29.11.2025 

Prüfzeitraum:   02.12.2025 – 08.12.2025 

Probennummer: 25184123 – 25184127; 25184132 – 25184133; 25184140;  

26101302 – 26101303  

Probenmaterial:   Feststoff 

Verpackung:   PE-Beutel 

Bemerkungen:   Mischprobenerstellung gemäß Auftrag 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Listen zu den Messunsicherheiten sind auf der Homepage einsehbar. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich 
auf die angegebenen Prüfgegenstände. Angaben zur Fremdvergabe und Akkreditierung unter Messverfahren. Eine 
auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. 
Döring GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der 
Summen erfolgt rein numerisch und die hierbei angegebenen Stellen entsprechen nicht der Signifikanz. Be-
stimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

 
 

Analysenbefunde:  Seite 3 – 8  

Messverfahren:   Seite 2 

Qualitätskontrolle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Farzin Mostaghimi    Dr. Dirk Schlüter 
(Projektleiter)     (Projektleiter) 
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Probenvorbereitung:  DIN 19747: 2009-07 1) 
   
Messverfahren: Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 1) 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 1) 
 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 1) 
 Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 
 Pentachlorphenol DIN ISO 14154: 2005-12 1) 
 Hexachlorcyclohexan DIN ISO 10382: 2003-05 1) 
 Aldrin DIN ISO 10382: 2003-05 1) 
 DDT und Derivate DIN ISO 10382: 2003-05 1) 
 PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 1) 
 PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 1) 
 Asbest REM/EDX gemäß VDI 3866, 

Blatt 5 1) 
 Asbest REM/EDX gemäß VDI 3866, 

Blatt 5, Anhang B: 2017-06 1) 
   
 

1) Laboratorien Dr. Döring GmbH, durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor. Die 
Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-13462-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang 
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Labornummer  25184123 25184124 25184125 
Probenbezeichnung  M13/A1/KG/K3 M18/A1/KG/K1 M20/A1/EG/A1 

Parameter Dimension    

     
Trockenmasse  % 86,1 98,7 94,7 
     
PCB 28 mg/kg TS < 0,02  0,03 
PCB 52 mg/kg TS < 0,02  1,54 
PCB 101 mg/kg TS 0,04  9,71 
PCB 138 mg/kg TS 0,07  22,3 
PCB 153 mg/kg TS 0,08  20,2 
PCB 180 mg/kg TS 0,06  14,7 
Summe PCB (6 Kong.) mg/kg TS 0,25  68,48 
     
Naphthalin mg/kg TS  0,03  
Acenaphthylen mg/kg TS  0,02  
Acenaphthen mg/kg TS  0,02  
Fluoren mg/kg TS  0,03  
Phenanthren mg/kg TS  0,27  
Anthracen mg/kg TS  0,08  
Fluoranthen mg/kg TS  0,77  
Pyren mg/kg TS  0,61  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  0,61  
Chrysen mg/kg TS  0,57  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  1,78  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  0,59  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  1,12  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  1,20  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  0,18  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  1,40  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  9,28  
     

Asbest (NWG 0,001 %) - 
nicht 

nachgewiesen 
nicht 

nachgewiesen 
nicht 

nachgewiesen 
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Labornummer  25184126 25184127 25184132 
Probenbezeichnung  M21/A1/EG/A1 M28/A1/EG/ 

Fassade 
M54/A1/DG 

Parameter Dimension    

     
Trockenmasse  % 91,3 * 92,0 
     
Pentachlorphenol mg/kg TS   < 0,01 
     
Aldrin mg/kg TS   < 0,01 
     
-HCH mg/kg TS   < 0,01 
HCH mg/kg TS   < 0,01 
HCH mg/kg TS   < 0,01 
HCH mg/kg TS   < 0,01 
HCH mg/kg TS   < 0,01 
     
o,p’-DDE mg/kg TS   < 0,01 
p,p’-DDE mg/kg TS   < 0,01 
o,p’-DDD mg/kg TS   < 0,01 
p,p’-DDD mg/kg TS   < 0,01 
o,p’-DDT mg/kg TS   < 0,01 
p,p’-DDT mg/kg TS   < 0,01 
     
PCB 28 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
PCB 52 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
PCB 101 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
PCB 138 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
PCB 153 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
PCB 180 mg/kg TS < 0,04  < 0,08 
Summe PCB (6 Kong.) mg/kg TS n.n.  n.n. 
     
Naphthalin mg/kg TS  9,7  
Acenaphthylen mg/kg TS  28,8  
Acenaphthen mg/kg TS  449  
Fluoren mg/kg TS  1.090  
Phenanthren mg/kg TS  12.300  
Anthracen mg/kg TS  357  
Fluoranthen mg/kg TS  10.800  
Pyren mg/kg TS  6.820  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  2.770  
Chrysen mg/kg TS  2.840  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  3.540  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  1.090  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  2.180  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  1.680  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  304  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  1.410  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  47.668,5  
     

Asbest (NWG 0,001 %) - 
Chrysotilasbest 
nachgewiesen 

nicht 
nachgewiesen  

     
* nicht bestimmbar aufgrund zu geringer Probenmenge; Werte sind als mg/kg OS ausgewiesen 
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Labornummer  25184133 26101302 26101303 
Probenbezeichnung  M60/A1/OG/Flur M73/A1/EG/SZ M74/A1/EG/SZ 

Parameter Dimension    

     
Trockenmasse  % 91,1  95,0 
     
PCB 28 mg/kg TS < 0,06   
PCB 52 mg/kg TS 1,08   
PCB 101 mg/kg TS 8,49   
PCB 138 mg/kg TS 21,7   
PCB 153 mg/kg TS 19,5   
PCB 180 mg/kg TS 15,2   
Summe PCB (6 Kong.) mg/kg TS 65,97   
     
Naphthalin mg/kg TS   0,824 
Acenaphthylen mg/kg TS   0,019 
Acenaphthen mg/kg TS   0,024 
Fluoren mg/kg TS   0,014 
Phenanthren mg/kg TS   0,465 
Anthracen mg/kg TS   0,041 
Fluoranthen mg/kg TS   0,095 
Pyren mg/kg TS   0,088 
Benzo(a)anthracen mg/kg TS   0,043 
Chrysen mg/kg TS   0,060 
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS   0,055 
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS   0,011 
Benzo(a)pyren mg/kg TS   0,021 
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS   0,011 
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS   0,003 
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS   0,024 
Summe PAK (EPA) mg/kg TS   1,798 
     

Asbest (NWG 0,001 %) - 
Amphibolasbest 
nachgewiesen 

Chrysotilasbest 
nachgewiesen  
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Labornummer  25184140   
Probenbezeichnung  MP7/A1   

Parameter Dimension    

     
Trockenmasse  % 96,1   
     
Arsen mg/kg TS 4,5   
Blei mg/kg TS 25   
Cadmium mg/kg TS 0,3   
Chrom mg/kg TS 30   
Kupfer mg/kg TS 16   
Nickel mg/kg TS 17   
Quecksilber mg/kg TS 0,1   
Zink mg/kg TS 59   
     
PCB 28 mg/kg TS < 0,01   
PCB 52 mg/kg TS < 0,01   
PCB 101 mg/kg TS < 0,01   
PCB 138 mg/kg TS 0,01   
PCB 153 mg/kg TS 0,01   
PCB 180 mg/kg TS < 0,01   
Summe PCB (6 Kong.) mg/kg TS 0,02   
     

Asbest (NWG 1 %) - 
nicht 

nachgewiesen   
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Videoprint zu Probe 25184126: 
 

 
 
 
 

Videoprint zu Probe 25184133: 
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Videoprint zu Probe 26101302: 
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LISCON GmbH · Am Bergwerkswald 2 · 35440 Linden 

Sakosta GmbH 

Herrn Ingo Paßlick 
Liststraße 50 
40470 Düsseldorf 

per E-Mail : i.passlick@sakosta.de 

Angaben zum Bericht 

Datum 23.01.2026 
Ersteller Stefan Gruber 
Probenzahl 15 
BID B25-7905 
Projekt 25DU00210-1 
Beschreibung Auftrag: 251127-1-la 

PN-Datum: 20.11.2025 

ZUSAMMENFASSUNG (Details siehe Ergebnisbericht) 

Probe / Labornr. Methode Parameter Ergebnis 

M11/A1/KG/K3 
S25-38516 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M12/A1/KG/K3 
S25-38517 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M19/A1/KG/K1 
S25-38518 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M24/A1/EG/Flur 
S25-38519 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M27/A1/EG/Fassade 
S25-38520 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M29/A1/EG/Fassade 
S25-38521 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M55/A1/DG 
S25-38525 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M56/A1/DG 
S25-38526 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M57/A1/OG/Flur 
S25-38527 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M58/A1/OG/A6 
S25-38528 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M59/A1/OG/Flur 
S25-38529 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

MP5/A1 
S25-38534 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

MP8/A1 
S25-38535 

VDI3866/5-0,001% Asbest nicht nachgewiesen 

M22/A1/EG/A1 
S25-38536 

VDI3866/5-PV+ Asbest nicht nachgewiesen 

MP6/A1 
S25-38537 

VDI3866/5-PV+ Asbest nicht nachgewiesen 
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LISCON GmbH 
Am Bergwerkswald 2 
35440 Linden 
Fon : +49 641 202612 
E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

ERGEBNISBERICHT 

Labornummer 

S25-38516 
Probenbezeichnung 

M11/A1/KG/K3 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38517 
Probenbezeichnung 

M12/A1/KG/K3 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38518 
Probenbezeichnung 

M19/A1/KG/K1 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 
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E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

Labornummer 

S25-38519 
Probenbezeichnung 

M24/A1/EG/Flur 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38520 
Probenbezeichnung 

M27/A1/EG/Fassade 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38521 
Probenbezeichnung 

M29/A1/EG/Fassade 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 
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LISCON GmbH 
Am Bergwerkswald 2 
35440 Linden 
Fon : +49 641 202612 
E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

Labornummer 

S25-38525 
Probenbezeichnung 

M55/A1/DG 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38526 
Probenbezeichnung 

M56/A1/DG 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38527 
Probenbezeichnung 

M57/A1/OG/Flur 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 
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LISCON GmbH 
Am Bergwerkswald 2 
35440 Linden 
Fon : +49 641 202612 
E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

Labornummer 

S25-38528 
Probenbezeichnung 

M58/A1/OG/A6 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38529 
Probenbezeichnung 

M59/A1/OG/Flur 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38534 
Probenbezeichnung 

MP5/A1 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Kennwerte Methode Ergebnis 

Anzahl Teilproben Mischprobe 3 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 
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LISCON GmbH 
Am Bergwerkswald 2 
35440 Linden 
Fon : +49 641 202612 
E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

Labornummer 

S25-38535 
Probenbezeichnung 

MP8/A1 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Kennwerte Methode Ergebnis 

Anzahl Teilproben Mischprobe 5 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-0,001% nicht nachgewiesen ⚫ 

Geschätzter Massengehalt SQ+ - 

Labornummer 

S25-38536 
Probenbezeichnung 

M22/A1/EG/A1 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Kennwerte Methode Ergebnis 

Probenvorbehandlung VDI3866/5-PV+ Heißveraschung (400-450 °C) 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-PV+ nicht nachgewiesen ⚫ 

Labornummer 

S25-38537 
Probenbezeichnung 

MP6/A1 

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material 
Eingangsdatum 02.12.2025 
Verifiziert am 12.12.2025 

Ergebnisse 

Kennwerte Methode Ergebnis 

Probenvorbehandlung VDI3866/5-PV+ Heißveraschung (400-450 °C) 

Anzahl Teilproben Mischprobe 3 

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis 

★ Asbest VDI3866/5-PV+ nicht nachgewiesen ⚫ 
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LISCON GmbH 
Am Bergwerkswald 2 
35440 Linden 
Fon : +49 641 202612 
E-Mail : post@liscon.de 

Prüfbericht 

S25-38516-1 

Verwendete Methoden 

Mischprobe 

Zur Herstellung einer Mischprobe werden gleiche Mengen Material von jeder Einzelprobe entnommen,
zerkleinert, durchmischt und zu einer Gesamtprobe vereinigt. 

SQ+ 

Semiquantitative Schätzung des Asbestgehalts als orientierende Bewertungshilfe der Asbestfunde bei Produkten
mit geringen Massengehalten. Laborinterne Klassifizierung: 
– gering: < 1 Massen-% 
– sehr gering: < 0,01 Massen-% 
Die Angabe „sehr gering“ ist statistisch abgesichert: Der geschätzte Massengehalt liegt bei einseitiger
Betrachtung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent unterhalb 0,01 Massen-%. 

VDI3866/5-0,001% 

Hausverfahren VA 7.2-10 (2023-01) zur Bestimmung von Asbest in technischen Produkten mit geringen Asbest-
Massengehalten als Suspensionsuntersuchung in Anlehnung an VDI 3866/5 und IFA 7487 mit einer
Nachweisgrenze von 0,001 Massen-%) 

VDI3866/5-PV+ 

VDI Richtlinie 3866 Blatt 5: Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Rasterelektronen‐
mikroskopisches Verfahren (2017-06) mit herabgesetzter Nachweisgrenze <0,1 Massen-% durch erweiterte
Probenvorbehandlung nach Abschnitt 5.2. 

Verantwortlich 

 

Stefan Gruber 
Laborleitung 

 

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren (mit ★ markiert). Hinweise (kursiv) und
Interpretationen sind nicht akkreditiert. 
Zu bewertende Ergebnisse sind mit ⚫ gekennzeichnet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich
auf die Prüfgegenstände. Sofern diese vom Kunden bereitgestellt werden, gelten die Ergebnisse für die
Proben wie erhalten. Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LISCON GmbH nicht
auszugsweise vervielfältigt werden. 
Dieser Bericht wurde automatisiert im PDF-Format erzeugt. Er ersetzt alle früheren Berichte zu den
aufgeführten Proben. Der Prüfzeitraum umfasst den Probeneingang bis zur Verifizierung. 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

1 
A1 / KG / 

K3 
Mauerwand / 
Ziegelwand 

Anstrich, Putz 

 

weis, beige 
M1/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

2 
A1 / KG / 

K3 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
weis, beige 

M2/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

3 
A1 / KG / 

K3 
Mauerwand Anstrich 

 

Anstrich 
weis 

M3/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

4 
A1 / KG / 

K4 
Mauerwand Anstrich 

 

Anstrich 
weis 

M4/A1/KG/K4 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

5 
A1 / KG / 

K4 
Mauerwand Anstrich 

 

Anstrich 
Weis 

 

M5/A1/KG/K4 
(untersucht als 

MP8/A1) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

6 
A1 / KG / 

K3 
Betonboden Anstrich 

 

Anstrich 
M6/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP7/A1) 

Asbest 
0,001%, PCB, 

SM 

kein Asbest 
nachgewiesen/ 
PCB: 0,1, Blei: 

25 

7 
A1 / KG / 

K3 
Betonboden Anstrich 

 

Anstrich 
M7/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP7/A1) 

Asbest 
0,001%, PCB, 

SM 

kein Asbest 
nachgewiesen/ 
PCB: 0,1, Blei: 

25 

8 
A1 / KG / 

K4 
Betonboden Anstrich 

 

Anstrich 
M8/A1/KG/K4 
(untersucht als 

MP7/A1) 

Asbest 
0,001%, PCB, 

SM 

kein Asbest 
nachgewiesen/ 
PCB: 0,1, Blei: 

25 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

9 
A1 / KG / 

K3 
Fensterrahmen Fensterkitt 

 

Fensterkitt 
M9/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP6/A1) 

VDI 3866/5 + 
HV (0,1M%) 

 

kein Asbest 
nachgewiesen 

10 
A1 / KG / 

K3 
Fensterrahmen Fensterkitt 

 

Fensterkitt 
M10/A1/KG/K3 
(untersucht als 

MP6/A1) 

VDI 3866/5 + 
HV (0,1M%) 

 

kein Asbest 
nachgewiesen 

11 
A1 / KG / 

K3 
Gipskartonwand 

Spachtelmasse, 
Pappe, Putz 

 

Spachtelmasse, 
Pappe, Putz 

M11/A1/KG/K3 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

12 
A1 / KG / 

K3 
Fliesenboden-

Ziegel 
Fugenfüller 

 

Fugenfüller M12/A1/KG/K3 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

13 
A1 / KG / 

K3 
Rohrummantelun

g 
Anstrich, pappe, 

Putz 

 

Anstrich, pappe, 
Putz 

M13/A1/KG/K3 
Asbest 

0,001%, PCB 
 

Kein Asbest 
nachgewiesen/ 

PCB: 1,25  

14 
A1 / KG / 

K4 
Fensterrahmen Fensterkitt 

 

Fensterkitt 
M14/A1/KG/K4 
(untersucht als 

MP6/A1) 

VDI 3866/5 + 
HV (0,1M%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

15 
A1 / KG / 

K1 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M15/A1/KG/K1 
(untersucht als 

MP5/A1) 

Asbest 
0,001% 

kein Asbest 
nachgewiesen 

16 
A1 / KG / 

K1 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M16/A1/KG/K1 
(untersucht als 

MP5/A1) 

Asbest 
0,001% 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

17 
A1 / KG / 

K1 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M17/A1/KG/K1 
(untersucht als 

MP5/A1) 

Asbest 
0,001% 

kein Asbest 
nachgewiesen 

18 
A1 / KG / 

K1 
Fliesenboden Fliesen 

 

Fliesen M18/A1/KG/K1 
Asbest 

0,001%, PAK 

Kein Asbest 
nachgewiesen/ 

PAK: 9,28 

19 
A1 / KG / 

K1 
Fliesenboden Fugenfüller 

 

Fugenfüller M19/A1/KG/K1 
Asbest 
0,001% 

kein Asbest 
nachgewiesen 

20 
A1 / EG / 

A1 
Fusleiste Anstrich 

 

Anstrich M20/A1/EG/A1 
Asbest 

0,001%, PCB 

Kein Asbest 
nachgewiesen/

PCB: 342,4
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

21 
A1 / EG / 

A1 
Bodenbelag 

Kleber und 
Ausgleichmasse 

 

Kleber und 
Ausgleichmasse 

M21/A1/EG/A1 
Asbest 

0,001%, PCB 

Chrysotil 
Asbest 

nachgewiesen/
PCB: n.n. 

22 
A1 / EG / 

A1 
Bodenbelag Lineolium 

 

Lineolium M22/A1/EG/A1 

Asbest 

(NWG: 

0,1 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

23 
A1 / EG / 

A1 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M23/A1/EG/A1 

(Rückstellprobe) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

24 
A1 / EG / 

Flur 
Treppenfliesen Fugenfüller 

 

Fugenfüller M24/A1/EG/Flur 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

25 
A1 / EG / 

A2 
Mauerwand Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M25/A1/EG/A2 

(Rückstellprobe) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

26 
A1 / EG / 

Flur 
Heizungsnische Anstrich, Putz 

 

Anstrich, Putz 
M26/A1/EG/Flur 
(Rückstellprobe) 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

Rückstellprobe 

27 
A1 / EG / 
Fassade 

Fassade Anstrich 

 

Anstrich M27/A1/EG/Fassade 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

28 
A1 / EG / 
Fassade 

Metallregenrohr Anstrich 

 

Anstrich M28/A1/EG/Fassade 
Asbest 

0,001%, PAK 

Kein Asbest 
nachgewiesen/ 
PAK: 47.668,5 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

29 
A1 / EG / 
Fassade 

Fassade Anstrich 

 

Anstrich M29/A1/EG/Fassade 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

30 A1 / DG Dachbalken Holz 

 

Holz M54/A1/DG HSM n.n. 

31 A1 / DG Gipsverkleidung 
Gipskaronplatte, 
Spachtelmasse 

 

Gipskaronplatte, 
Spachtelmasse 

M55/A1/DG 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

32 A1 / DG 
Rohr-

ummantelung 
Anstrich, Gips, 

Pappe 

 

Anstrich, Gips, 
Pappe 

M56/A1/DG 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

33 
A1 / OG / 

Flur 
Decke 

Anstrich, 
Feinputz, 

Anstrich, Putz 

 

Anstrich, 
Feinputz, 

Anstrich, Putz 
M57/A1/OG/Flur 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

34 
A1 / OG / 

A6 
Decke 

Anstrich, Anstrich, 
Feinputz 

 

Anstrich, 
Anstrich, 
Feinputz 

M58/A1/OG/A6 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

35 
A1 / OG / 

Flur 
Decke 

Anstrich, Anstrich, 
Feinputz, Putz 

 

Anstrich, 
Anstrich, 

Feinputz, Putz 
M59/A1/OG/Flur 

Asbest 

(NWG: 

0,001 Ma.-%) 

kein Asbest 
nachgewiesen 

36 
A1 / OG / 

Flur 
Fusleiste Anstrich 

 

Anstrich M60/A1/OG/Flur 
Asbest 

0,001%, PCB 

 Asbest 
nachgewiesen/ 

PCB: 329,85 
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Verdacht/ 
Bauteil-

Nr. 

Gebäude/ 
Ebene/ 
Raum 

Einbauort Materialart Foto 
Material- 

eigenschaften 
Proben-

bezeichnung 

Schadstoff- 
Verdacht/ 
Analyse 

Ergebnis 
[mg/kg] 

37 
A1 / EG / 

Selmizimm
er 

PVC-Bodenbelag 
Kleber, 

Aussgleichmasse, 
Schwarzanstrich 

 

Kleber, 
Aussgleich- 

masse, 
Schwarzanstrich 

M73/A1/EG/ 
Selmizimmer 

Asbest 
0,001%, PAK 

Asbest 
Chrysotil 

nachgewiesen 

38 
A1 / EG / 

Selmizimm
er 

PVC-Bodenbelag Leichtbeton 

 

Leichtbeton 
M74/A1/EG/ 
Selmizimmer 

PAK PAK: 1,798 

NWG139107 = Nachweisgrenze; Ma.-% = Massenprozent; n.n. = nicht nachweisbar; RP = Rückstellprobe; 
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Anlage 5 
 

Bohrkernprofile 
 

(1 Seite) 



Bericht zur Gebäudeschadstoffuntersuchung  
Auf d. Horst 18 
59077 Hamm  
 

Seite 4 von 6 

Bohrkernprofil / Bodenaufbau: → BK  

                                                                                                                                                                                        

Bezeichnung: BK 4 
 

Gebäude / Lokalität: A1/ Selmigerheideschule 
 

Geschoss / Raum-Nr.:EG/Selmizimmer/Boden 
 

 

Tiefe 
[cm unter Ansatzpunkt] 

Material Bemerkung / Probe 

0,0cm-0,5cm PVC+Kleber+Ausgleichmasse Probe: M73/A1/EG/Selmizimmer 

0,5cm-2,0cm Estrich  

2,0cm-3,0cm Estrich  

3,0cm-12,0cm Estrich  

12,0cm-14,0cm Schwarze Folie+Polystyrol  

14,0cm-23,0cm Schwarz Leichtbeton Probe:  

M74/A1/EG/Selmizimmer 

  Nicht durchgekernt 
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Anlage 6 
 

Fotodokumentation 
 

(7 Seiten) 



Bericht zur Sanierungs- und Entsorgungskonzept 
Gebäude A1,  
Selmigerheideschule, Hamm 
 Fotodokumentation 

 
 

                26012026_25DU00210-1_Anlage 7_Fotodokumentation - Sakosta.docx                                                 Seite 1 von 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Bild 1: Sudliche Ansicht – Selmigerheideschule, Hamm Gebäude A1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
   
 

  Bild 2: Nordliche Ansicht – Selmigerheideschule, Hamm Gebäude A1 
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Bilder 3: KMF-Isolierungen an Rohrleitungen (Rohrummantelungen) im Kellergeschoss.- 
optischer Befund. 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                           Bilder 4: Technische Anlagen – KMF-Isolierung  im Kellergeschoss- optischer Befund 
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Bild 5: KMF-Isolierung im Boden und im Dachstuhl-optischer Befund 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6: Dichtungen an den Flanschverbindungen der Technikanlage(Rohrleitungen in 
Kllergeschoss ist Asbesthaltig-optischer Befund. 
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Bild 7  : Einlagen in Feuerschutztüren mit Baujahr vor 1993 im allen Geschossen 
sind asbesthaltig. - optischer Befund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 8  : Dichtungen an Flanschverbindungen der Heizungsleitungen in allen Geschossen sind   
Asbesthaltig. 
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Bild 9: Anstriche von Fußleisten in unterschiedlichen Farben in Erdgeschoss und 
1.Obergeschoss (hellblau, dunkelbraun, blau-grün) sind PCB-belastet. 
Gemäß den Proben: M60/A1/OG/Flur, M20/A1/EG/A1 sowie den früheren 
Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 05/2013). 
Hinweis: Die hellblaue Fußleiste ist zusätzlich asbesthaltig (Probe M60/A1/OG/Flur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10  : PVC-Kleber(Schwarz) und Ausgleichmasse unter  Orange PVC- Bodenbealg ist 
Asbesthaltig Proben: M21/A1/EG/A1 und M73/A1/EG/Selmizimmer sowie den früheren 
Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 05/2013). 
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Bild 11  : Der schwarze Anstrich der Regenwasserleitung im Außenbereich (Nordseite)  
ist hoch PAK-belastet. 
 Probe: M28/A1/EG/Fassade, PAK-Gehalt: 47.668,5 mg/kg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bild 12  : Der Anstrich und der Putz der Massivwände im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 
sind gemäß den früheren Schadstoffuntersuchungsberichten (WESSLING GmbH, 05/2013) 
asbesthaltig. 
Hinweis: Diese Feststellung bezieht sich nicht auf die Anstriche und Putze der Decken im 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss sowie nicht auf die Anstriche von Decken und Wänden im 
Kellergeschoss und Dachstuhl. 
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Bild 13 : KMF-haltige abgehängte Decken aus Gipskartonplatten in den Räumen. 
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BEWERTUNGSGRUNDLAGEN - NRW 

 
1 Bewertungsgrundlage für asbesthaltige Materialien 

 
Bei der Bewertung von asbesthaltigen Materialien ist zwischen schwach gebundenem Asbest 
(Rohdichte < 1.000 kg/m³) und fest gebundenem Asbest (Rohdichte > 1.400 kg/m³ und in der 
Regel ≤ 20 % Gewichtsprozent Asbest, z.B. Asbestzement mit einer Rohdichte von ca. 
2.000 kg/m³) zu unterscheiden. Grundlage der Bewertung von Vorkommen mit schwach 
gebundenem Asbest innerhalb von Gebäuden ist die Asbestrichtlinie, erforderliche 
Maßnahmen im Rahmen von ASI-Arbeiten bzw. Sanierungen sind gemäß den Anforderungen 
der TRGS 519 und der GefStoffV technisch zu konkretisieren.  
 
Asbestprodukte, die eine Rohdichte zwischen 1.000 kg/m³ und 1.400 kg/m³ aufweisen, werden 
als „Sonstige Asbestprodukte“ eingestuft und sind durch einen Gutachter in Hinsicht auf das 
zu erwartende Verstaubungsverhalten entsprechend der Einbausituation, des 
Beschädigungsgrades, des Oberflächenzustandes und unter besonderer Berücksichtigung 
der anstehenden Arbeiten zu bewerten. Hierbei sind die physikalischen Eigenschaften des 
fasereinbettenden Mediums (Matrix) mitentscheidend (z.B. spröde oder plastisch). 
 
Die Bewertung der Sanierungsdringlichkeit von schwach gebundenen Asbestprodukten mittels 
Formblatt in Anhang 1 der Asbestrichtlinie erfolgt über drei Dringlichkeitsstufen: 
 
I.   Dringlichkeitsstufe I (≥ 80 Punkte): Sanierung unverzüglich erforderlich 
 
Verwendungen mit dieser Bewertung sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich nach Abschnitt 4 
der Asbestrichtlinie zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nach Abschnitt 4.3 nicht sofort 
möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen nach Abschnitt 4.2 zur Minderung 
der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn dieser weiter genutzt werden 
soll. Mit der endgültigen Sanierung nach Abschnitt 4.3 muss jedoch nach spätestens drei 
Jahren begonnen werden. 
 
II.   Dringlichkeitsstufe II (70-79 Punkte): Neubewertung mittelfristig erforderlich 
 
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu 
bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III, so ist entsprechend der 
Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren.  
 
III.   Dringlichkeitsstufe III (< 70 Punkte): Neubewertung langfristig erforderlich 
 
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu 
bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II, so ist entsprechend den 
Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren. 
 
Asbesthaltige Brandschutztüren, Brandschutzklappen und Flanschdichtungen lassen sich mit 
Hilfe des Formblattes nicht beurteilen und werden gemäß der Asbestrichtlinie ohne 
Bewertungsformblatt in die Dringlichkeitsstufe III eingestuft. 
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Lose (nicht verbaute) Asbestprodukte sowie im Außenbereich von Gebäuden verbaute 
Asbestprodukte sind auf Basis der Asbest-Richtlinie nicht bewertbar. 
 
Eine gutachterliche Bewertung übriger, über das Formblatt nicht erfasster Asbestprodukte, 
erfolgt dann lediglich in Anlehnung an die Asbestrichtlinie und bedarf der Kenntnisse und 
Erfahrungen gutachterlicher Einschätzung. 
 
Die für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle maßgeblichen Regelungen sind in dem LAGA-
Merkblatt Nr. 23 „Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ dargestellt. 
 
Zusätzliche Anmerkung zur Bewertung asbesthaltiger Baustoffe mit einem Asbestanteil von 
<< 1,0 Massenprozent  
 
Aus verschiedenen aktuellen Untersuchungsreihen mit Arbeitsplatzmessungen liegen 
Erkenntnisse vor, dass bei Arbeiten an Materialien mit einem Asbestanteil auch von deutlich 
< 1,0 Massenprozent aufgrund der ermittelten Faserkonzentrationen 
arbeitssicherheitstechnische Schutzmaßnahmen sowie Schutzmaßnahmen gegenüber 
Dritten, in Anlehnung an die Vorgaben gem. TRGS 519 erforderlich sind. Dies betrifft 
insbesondere den abrasiven Abtrag großflächiger Produktanwendungen, bei denen aus 
bautechnischen Erfordernissen Asbest beigemengt wurde, wie z. B. Putze, Spachtelmassen 
und Fliesenkleber. 
 
Untersuchungsmethodik Asbest 

 
Analyseverfahren für Produkte mit Asbestanteil ≥ 1,0 Massenprozent: 
 
Für Asbestprodukte mit einem zu erwartenden Asbestanteil ≥ 1,0 Massenprozent erfolgt die 
Analyse gem. VDI 3866 BI. 5. Hierbei wird die Probe je nach Matrix ggf. vorbehandelt (gem. 
VDI 3866 BI. 5, Abschnitt 5.2) und nach manueller Präparation und Goldbesputterung mittels 
Rasterelektronenmikroskop (REM) auf asbestkritische Strukturen untersucht. Die Feststellung 
des materialspezifischen Elementspektrums von Asbestfasern erfolgt mittels 
energiedispersiver Röntgenmikroanalyse (EDX).  
Beim REM/EDX Verfahren handelt es sich um ein qualitatives Verfahren mit einer 
Nachweisgrenze ≥ 1,0 Massenprozent. 
 
Analyseverfahren für Produkte mit Asbestanteil < 1,0 Massenprozent: 
 
Für Asbestprodukte mit einem zu erwartenden Asbestanteil < 1,0 Massenprozent erfolgt die 
Untersuchung auf Asbest gem. VDI 3866 Bl. 5, Anhang B oder gem. VDI 3866 Bl. 5 in 
Kombination mit dem IFA-Verfahren 7487. Des Weiteren ist auch eine Untersuchung auf 
Asbest mittels äquivalenten akkreditierten Analyseverfahren möglich. 
Das Probenmaterial kann hierbei aus einer Einzel- oder einer Mischprobe (aus max. 5 
Einzelproben) bestehen.  
Die Probenaufbereitung beinhaltet eine ggf. erforderliche Reduktion der Partikelgröße auf  
≤ 100 µm, die Erstellung einer Suspension aus Probenmaterial und 10%iger HCl gem 
VDI 3866 Bl. 5, Anhang B bzw. destilliertem, filtriertem Wasser gem. IFA-Verfahren 7487  
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(falls nötig mit Netzmittel), die Behandlung der Suspension im Ultraschallbad und unmittelbar 
anschließender Filtration über ein beidseitig goldbeschichtetes Kernporenfilter.  
Eine Analyse gem. VDI 3866 Bl. 5, Anhang B erfordert zudem eine Heißveraschung bei 450°C 
im Vorfeld der Probenpräparation sowie eine nachträgliche Kohlenstoffbedampfung oder 
Goldbesputterung. 
Das erstellte Filterpräparat wird im Rasterelektronenmikroskop (REM) gem. VDI 3866/5 
qualitativ auf asbesthaltige, faserförmige Objekte untersucht. Die Ermittlung des material-
spezifischen Elementspektrums erfolgt auch hier per EDX und ermöglicht die 
Mineralzuordnung. 
Die Nachweisgrenze kann in Abhängigkeit der Analyseparameter und des Auswerte-
verfahrens bei ≤ 0,008 Massenprozent liegen.  
 
Zusätzlich zu den o.g. Analyseverfahren ist eine mineralspezifische Abschätzung des 
Massenanteils über eine Hochrechnung des Volumens der gefundenen Asbestfasern im 
Verhältnis zur Gesamtfasermasse des Kernporenfilters möglich. In diesem Falle handelt es 
sich um halbquantitative Analysemethoden.  
 
 
2 Bewertungsgrundlage für KMF-haltige Materialien  

 (Künstliche Mineralfasern) 

 
Bei sachgemäßem Einbau geht von KMF-haltigen Materialien, unabhängig vom Einbaualter, 
auf Basis der bisher vorliegenden Erkenntnisse (UBA und BGA, 1994) keine gesundheitliche 
Gefährdung aus. Deshalb erfolgt die Bewertung vornehmlich aus Sicht des Arbeitsschutzes in 
Hinblick auf später durchzuführende Arbeiten. Die arbeitsschutzrechtlich relevanten 
Eckpunkte sind in der TRGS 521 festgelegt. Wichtig ist hierbei die Einteilung der KMF-haltigen 
Materialien gemäß ihres Faserfreisetzungspotentials von krebserzeugenden oder möglicher-
weise krebserzeugenden Fasern (Kategorie 1b oder 2 gem. GefStoffV). Hiernach richtet sich 
der Umfang der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen. Bei KMF, die vor 2000 eingebaut wurden 
(definiert als „alte Mineralwolle“ gem. TRGS 521), kann im Allgemeinen von einer Freisetzung 
von Fasern der Kategorie 1b ausgegangen werden (andernfalls muss das krebserzeugende 
Potential über den KI-Index (Kanzerogenitätsindex) ermittelt werden).  
Für Arbeiten an derartig eingestuften KMF-haltigen Materialien sind die in der TRGS 521, 
Tab. 2 erläuterten Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Gemäß Gefahrstoffverordnung erfolgt die Einstufung der KMF bzgl. des KI nach folgendem 
Schema: 

KI  30   Kategorie 1b krebserzeugend im Tierversuch 
KI > 30 und < 40 Kategorie 2 begründeter Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 
KI  40  ---   nicht krebserzeugend 
 
KMF mit einem KI < 40 werden als gefährlicher Abfall eingestuft. 
 
Hinweis: Seit 01.06.2000 gilt in Deutschland ein Verbot des Herstellens, des Inverkehrbringens 
und des Verwendens von Mineralwolle-Dämmstoffen, die nicht die Freizeichnungskriterien des 
Anhanges IV Nr. 22 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung erfüllen. Vor diesem Hintergrund dürfen 
ausgebaute „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe nicht wiederverwendet werden.  
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3 Bewertungsgrundlage für PCB-haltige Materialien  

 (Polychlorierte Biphenyle) 

 
Grundlage für die Bewertung der Belastungssituation ist die PCB-Richtlinie, die einen 
Sanierungszielwert bzw. Vorsorgewert von < 300 ng PCBges/m3 Luft (PCBges = Summe der 6 
PCB Leitkongenere gem. Ballschmiter multipliziert mit 5) in der Raumluft und einen 
Interventionswert von 3.000 ng/m³ definiert.  
 
 
Folgende Verfahren sind auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für 
Umwelthygiene der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Länder 
(AGLMB, 1993) in Abhängigkeit der PCB-Raumluftkonzentrationen zu ergreifen: 
 

• Bei PCB-Konzentrationen < 300 ng PCBges/m3 Luft sind keine Maßnahmen erforderlich. 
Diese Konzentrationen werden als langfristig tolerabel eingestuft (Vorsorgewert).  

• Bei PCB-Konzentrationen zwischen 300 und 3.000 ng PCBges /m3  Luft ist die 
emittierende Quelle mittelfristig zu beseitigen und die PCB-Konzentration der Luft in 
der Zwischenzeit durch regelmäßiges Lüften und Reinigen von Oberflächen zu senken.  

• Überschreitet die PCB-Konzentration den Interventionswert von 3.000 ng PCBges /m³ 
Luft sind nach Validierung Sofortmaßnahmen zur Verringerung der PCB-
Raumluftkonzentrationen zu ergreifen. Der zu erreichende Sanierungszielwert 
entspricht dem Vorsorgewert von < 300 ng PCBges/m3 Luft. 

 
Die Bewertung der Materialbelastung mit PCB basiert auf der PCB-Verbotsverordnung (1989). 
In dieser Verordnung wird die Verwendung und Inverkehrbringung von Materialien mit PCB-
Gehalten von > 50 mg/kg verboten.  
 
Zusätzlich hierzu werden die derzeit gültigen Richtwerte (gem. EU POP-Verordnung)  
für die Einstufung PCB-haltiger Abfälle bei der Bewertung berücksichtigt. Materialien mit 
Gehalten > 50 mg/kg PCBges sind im Falle einer Entsorgung gem. PCB/PCT-Abfallverordnung 
als gefährlicher Abfall einzustufen und einer Beseitigung zuzuführen. 
 
Gemäß PCB-Richtlinie werden primär PCB-belastete Materialien (Primärquellen) und 
sekundär belastete Materialien (Sekundärquellen) unterschieden. Primärquellen sind 
Produkte, denen PCB zur Erreichung bestimmter Materialeigenschaften (z. B. als 
Weichmacher oder zur Verbesserung der brandschutztechnischen Eigenschaften) 
beigemengt wurde. Üblicherweise liegen die Gehalte bei > 1.000 mg/kg PCBges. Sekundär 
PCB-belastete Materialien wurden durch erhöhte PCB-Raumluftkonzentrationen oder auf 
Grund von Kontakt mit belasteten Materialien und Stäuben kontaminiert. Diese Materialien 
können deshalb auch ohne direkte Raumluftuntersuchung ein Indikator für die PCB-
Belastungssituation in der Raumluft sein.  
 
Bei Arbeiten an PCB-haltigen Materialien sind die Vorgaben der PCB-Richtlinie sowie der 
TRGS 524 zu beachten und umzusetzen.  
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4 Bewertungsgrundlage für PAK-haltige Materialien  

 (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 

 
Materialien mit PAK-Gehalten > 100 mg/kg n. EPA werden als teerhaltig eingestuft. Die 
Bewertung der vorgefundenen PAK-haltigen Materialien erfolgt darüber hinaus aus Sicht des 
Arbeitsschutzes in Hinblick auf durchzuführende Demontagearbeiten sowie hinsichtlich der 
Entsorgung. Die arbeitsschutzrechtlich relevanten Eckpunkte sind in der TRGS 551 (Teer und 
andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material) festgelegt. Erhöhte Sicherheits-
maßnahmen sind nach dieser TRGS ab einem Benzo[a]pyren-Gehalt von mehr als 50 mg/kg 
im Material zu ergreifen. 
 
Die meisten nicht mineralischen Baustoffe (z.B. Fugenmassen, Pappen etc.) mit PAK-
Gehalten < 100 mg/kg n. EPA können nach allgemeiner Entsorgungspraxis einer Wieder-
verwertung zugeführt werden; oberhalb von 100 mg/kg PAK n. EPA werden sie beseitigt. Für 
PAK-haltigen Straßenaufbruch gilt hier ein separater Grenzwert von 25 mg/kg PAK n. EPA 
(gem. LANUV-Arbeitsblatt 47). Materialien mit einem PAK-Gehalt von > 1.000 mg/kg n. EPA 
sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. 
 
Hinweis: Die angeführten Grenzwerte gelten für NRW. In anderen Bundesländern können 
abweichende Grenzwerte vorliegen. 
 
Für die Bewertung von PAK in der Innenraumluft sind repräsentativ Naphthalin und 
Naphthalin-ähnliche Verbindungen anhand der sogenannten „Richtwerte für Innnenraumluft” 
des Aussusses für Innenraumrichtwerte“ (AIR) zu beurteilen. Die Veröffentlichungen des AIR 
werden als Bestandteil der technischen Baubestimmungen der Landesbaurodnung der 
Länder. 
 
Für Naphthalin und Naphthalin-ähnliche Verbindungen wird Naphthalin als Leitsubstanz dieser 
Stoffgruppe in der Innenraumluft angesehenen. Für Naphthalin ist derzeit ein Richtwert I 
(Vorsorgewert) von 0,01 mg/m³ festgelegt. Als Richtwert II (Gefahrenwert) ist derzeit 
0,03 mg/m³ festgelegt.  
Für die Gesamtkonzentration an PAK existieren aktuell keine Richtwerte. Eine Bewertung 
erfolgt daher im Vergleich zu den nachgewiesenen Konzentrationen an Nahphtahlin. 
 
 
5 Bewertungsgrundlage für MKW-haltige Materialien  

 (Mineralölkohlenwasserstoffe) 

 
Mineralölkohlenwasserstoffe werden sowohl im Hinblick auf arbeitsschutzrechtliche als auch 
abfalltechnische Kriterien bewertet. Im Umgang mit Kohlenwasserstoffen ist bei Direktkontakt 
persönliche Schutzausrüstung, Handschuhe aus Nitrilkautschuk, zu verwenden. Grenzwerte 
für den Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung existieren darüber hinaus nicht. Bei einem 
gegebenen Potential für die Aufnahme über die Atemwege ist zusätzlich Atemschutz zu 
tragen.  
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Abfallrechtlich gelten für mineralische Bausubstanz die Einstufungen der LAGA, Technische 
Hinweise zur Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit (02/2024): Demnach  
werden Abfälle mit einem MKW-Gehalt von > 1.000 mg/kg als gefährliche Abfälle eingestuft. 
Sofern nachgewiesen werden kann, dass das Material keine karzinogenen KW enthält 
(Nachweis ist erbracht, wenn die Gehalte von PAK n. EPA sowie Benzol bzw. BTEX unter  
1.000 mg/kg liegen), erfolgt eine Einstufung als gefährlicher Abfall bei einem MKW-Gehalt  
von ≥ 2.500 mg/kg. 
Hierbei ist zu beachten, dass bei der Bewertung von MKW-Analytikergebnissen mögliche 
falsch-positive Befunde durch Anteile insbesondere von Bitumen oder Kunststoff nicht 
berücksichtigt werden dürfen. 
 
 
6 Bewertungsgrundlage für HSM-haltige Materialien  

 (Holzschutzmittel) 

 
Die Bewertung der Gehalte an Holzschutzmitteln erfolgt in Anlehnung an die PCP-Richtlinie. 
Hier wird festgestellt, dass bei einem Materialgehalt von 50 mg/kg PCP und einer 
Überschreitung des Verhältnisses von behandelter Oberfläche zu Raumvolumen von 
0,2 m2/m3 es zu signifikant erhöhten Raumluftkonzentrationen kommen kann.  
Es ist allgemein gängige gutachterliche Praxis, die weiterhin untersuchten HSM analog zu 
PCP zu bewerten.  
 
Hinweis: Nach den Anforderungen der Altholz-Verordnung (AltholzV) vom 15.08.2002 an die 
Entsorgung von Holzabfällen werden insgesamt vier Belastungsgruppen (A I, A II, A III, A IV 
sowie PCB-Altholz) unterschieden: 
 
A I naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz 
A II verleimte, gestrichene, beschichtete Hölzer  

ohne halogenorganische Beschichtungen und ohne Holzschutzmittel 
A III verleimte, gestrichene, beschichtete Hölzer  

mit halogenorganischen Beschichtungen (z.B. PVC) und ohne 
Holzschutzmittel 

A IV mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz oder sonstiges Altholz mit 
Schadstoffbelastungen 

PCB-Altholz Altholz mit PCB-Gehalten > 50 mg/kg PCB n. LAGA (auch in der 
Beschichtung)  

Nach gutachterlichen Maßstäben gelten Hölzer abfallrechtlich als mit organischen 
Holzschutzmitteln behandelt, wenn die Analyse einen Pentachlorphenol-Gehalt von  3 mg/kg 
aufweist bzw. die Summe aller untersuchten HSM  3 mg/kg beträgt. 
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7 Bewertungsgrundlage für SM-haltige Materialien (Schwermetalle) 

 
Für die Bewertung von schwermetallhaltigen Produkten, Beschichtungen, Farbanstrichen oder 
Wandfarben in Innenräumen liegen derzeit keine ausreichenden Beurteilungskriterien vor. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stuft seit Juni 2006 Blei und seine anorganischen 
Verbindungen in die Kategorie 2 gem. GefStoffV ein. In dieser Kategorie finden sich Stoffe, 
die als krebserzeugend für Menschen anzusehen sind. Nach Ergebnissen aus Tierversuchen 
und epidemiologischen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass sie einen 
nennenswerten Beitrag zum Krebsrisiko leisten.  
 
Staubintensive Arbeiten an Farbbeschichtungen (Bohren, Fräsen) können zur Freisetzung 
schwermetallhaltiger Stäube führen. In Abhängigkeit von der Staubkonzentration und der darin 
enthaltenen Schwermetallgehalte sind daher bestimmte Schutzvorkehrungen bei Sanierungen 
einzuhalten (siehe hierzu z. B. TRGS 505 – Blei).  
 
Grenzwerte für die Einstufung als gefährlicher Abfall variieren nach Element bzw. Verbindung 
und Bundesland. 
 

 

8 Bewertungsgrundlage Schadstoffhaltige Dämmstoffe aus Polystyrol (PS) 

 
Die Chemikalie Hexabromcyclododecan (HBCD) wurde erstmals 2013 als schwer abbaubarer, 
organischer Schadstoff identifiziert. HBCD wurde lange Zeit als Flammschutzmittel für 
Dämmstoffe aus Polystyrol (PS) eingesetzt. Hier sind allen voran zu nennen: 

• expandierten Polystyrol-Dämmstoffe (EPS), z.B. „Styropor“  
• extrudierten Polystyrol-Dämmstoffe (XPS), z.B. „Styrodur“ (Hartschäume). 

Mit Wirkung zum 22. März 2016 dürfen Produkte (Stoffe, Gemische und Erzeugnisse) mit 
einem Gehalt von mehr als 100 mg/kg HBCD in der EU nicht mehr hergestellt oder in Verkehr 
gebracht werden. Für Restbestände an Dämmstoffen galt hiervon abweichend, dass diese 
noch bis zum 22. Juni 2016 verkauft und verbaut werden durften. 
 
HBCD-haltige Abfälle unterliegen auf der Baustelle dem Getrenntsammlungsgebot und dem 
Vermischungsverbot. Gemäß den Grenzwerten des Anhangs IV der EU-POP-Verordnung 
unterliegen HBCD-haltige Abfälle mit einem HBCD-Gehalt > 500 mg/kg dem abfallrechtlichem 
Nachweiswesen und müssen nachweispflichtig entsorgt werden. Ab einem HBCD-Gehalt von 
30.000mg/kg sind diese Materialien als gefährlicher Abfall einzustufen und zu entsorgen. 
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9 FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) 

 
FCKW sind vollhalogenierte Kohlenwasserstoffe, bei denen in der ursprünglichen 
Kohlenstoffverbindung jedes Wasserstoffatom durch ein Fluor- oder Chloratom ersetzt ist. 
FCKW wurden bis in die 1990er Jahre in der Industrie auf vielfältige Weise eingesetzt, u.a. als 
Treibmittel für Schaumstoffe sowie als Kältemittel in Kühlaggregaten.  
 
Aufgrund der ozonschichtabbauenden Wirkung und ihrem Potenzial zur Steigerung des 
Treibhauseffekts, wurde der Einsatz von FCKW in Deutschland sukzessive verboten 
 
Durch die europäische Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Verordnung über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen) sind FCKW geregelte Stoffe, die in Verwendung gemäß 
Artikel 22 bei bestimmten Produkten (z.B. Dämmstoffen) im Zuge von Wartungs-
/Instandhaltungsmaßnahmen oder Abbau, soweit technisch möglich und wirtschaftlich 
machbar, zurückzugewinnen oder zu zerstören sind. 
 
Gemäß AAV und EU-Abfallrahmenrichtlinie sind FCKW-haltige Abfälle, mit einem FCKW-
Gehalt von > 1.000 mg/kg als gefährlicher Abfall einzustufen. 
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 Anlage 8 

 Frühere Schadstoffuntersuchungsberichte 
Wessling GmbH am 08.05.2013
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